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Erstes Kapitel.
Allgemeine Grundsazze bey Errichtung 

eines Kreditsystems für Güther- 

bcstzzer.

§. i.
Zwek dieses Systems ist dieEkablirung vnd' 

Erhaltung eines soliden und dauerhaften Kre­
dits aller verbundenen Gütherbesizzer dieses Lieflän« 
dischen Gouvernements, welcher durch den Umlauf 
gewisser ausgefertigten privilegirten Pfandbriefe er­
reicht werderr soll.

§. a.
Dies- Pfandbriefe sind Hypochekeninstrumenke, 

welche von denen Direktelrrs des Kreditsystems im 
Namen der verbundenen Liefiandischen Gütherbeftz- 
zere, auf deren Güther ausgefertiget, und sowohl 
in Ansehung der Sicherheit des Kapitals, als we­
gen richtiger und prompten Abzahlung der Zinsen, ih­
ren Innhabern garantirt werden.

3»
Es können nur auf die ersten Zweydriktheile des 

von denen Direkteurs zu bestimmenden und zu Fünf 
Prozellk taxirten Werths eines Guthes, dergleichen 
Pfandbriefe auögefertigt werden.

4’
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, §. 4.
Sis werder^ den Jnnhabern ohne Unterschied in 

halbjährigen Katis verzinset, und solchergestalt die 
Zinsen halbjährig ohne den geringsten Aufenthalt 
und Kosten, gegen bloße Präsentation der Pfand­
briefe, und zwar an dem Hauptort des bestimmten 
Distrikts ausgezah'let.

§- 5-
Gleichergestalt entrichten die Schuldner die Zinsen 

von diesen auf ihren Güthern ausgefertigten Pfand­
briefen in halbjährigen Terminen in die Kredittasse.

§. 6.
Die Termine zum Empfang der Zinsen in die 

Kreditkasse von den Schuldnern sind: zwischen den 
2osten Junii und den isten Iulii, und Zwischen 
den i4ten und 2 4sten December, und wiederum 
zur Bezahlung der Zinsen an die Gläubiger zwischen 
den -isten urch loten Iulii und den 2ten und uten 
Januar.

§. 7-
Die Jnnhaber der Pfandbriefe erhalten ihre Zin­

sen auch während einem ekwanigen Konkurs der über 
ein verpfändetes Guth entstehen könnte, jederzeit 
prompt und richtig aus der Kreditkasse, und kennen 
überhaupt niemals in einen Konkurs verwikkelt wer­
den , indem ihnen wegen ihres Kapitals und Inte­
ressen lediglich die ganze Sozietät haftet.

, §. 8- ,
Zur Sicherheit dieses, Kreditsystems ist Zuförderst 

nicht nur die allerhöchste Konfirmation desselben allere 
unterkhänigft anzusuchen, sondern auch zu bewür­
fen :

i) Daß



5
i) Daß die Kreditkäufe dergestalt privklegirt wer« 

de, daß sie von aller Einlassung in KonkurS- 
prozesfe, so wie von allem Rentenverluste wah­
rend i)tm Laufe derselben befreyet bleiben müsse.

2) Daß keine öffentliche Anstalt oder Kronsbe- 
hörde, eö sey eine Reichsleihbank, ein Tutel 
Confeil, ein FindelhauS, oder irgend der­
gleichen bereits privilegirte oder an noch zu pri- 
vilegirends Behörde, Erlaubnis habe, einem 
in diesem Gouvernement befindlichen Guthö- 
besizzer ehender Geld zu leihen, oder mit dcrn- 
selben gegerr Unterpfand seines Guthes einen 
Kontrakt abzuschließen, als bis daß ein solcher 
zuvor eine ausdrükl-che schriftliche Genehmigung 
hiezu, von der Generaldirektion dieser Sozie­
tät in gehöriger Beweisform beygebracht haben 
wird.

§. 9.
Die Direkteurs des Kreditsystems haben also 

auch nicht nöthig, sich in Ansehung der Pfandbriefe 
auf ein dergleichen in Konkurs verfallenes Grith in 
einem Proklamate zu melden, sondern denen Ge­
richten würde es ex Officio obliegen müssen, dar­
auf nach Maasgabe der Hypothekenbücher Rüksicht 
zu nehmen.

§. 10.
Die Pfandbriefe der Sozietät sind alle von einer- 

ley Ouialitat und völlig gleichen Vorrechten, werden 
auch nicht auf deir Namen dieses oder jenen Gläubi­
gers oder Schuldners, fondern nur auf gewisse Gü­
ther ausgestellt. Sie können daher im Publika »in- 
.gehindert zirkuliren, ohne daß es dazu einer befon- 

dern
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dern Zession oder anderer Weitlauftigkeiken bedarf; 
also daß es eine bloße Produktion hinlänglich ist, 
jeden ^nnhaber eines solchen Pfandbriefes als den 
Eigentümer desselben, sowohl in Ansehung des 
Kapitals als der Interessen, bey der Direktion ш 
legitimiren.

§. IT*
Die Pfandbriefe werden entweder in Reichsthaler 

Alberts oder in Rubelmünze, es sey Silber ^der 
Gold, und nicht unter hundert und nicht über tau­
fend Reichsrhaler oder Zwölfhundert Rubel S. M. 
oder Gold ausgestellt, so daß die mittlere Summen 
immer nur um 50 oder 100 Reichsthaler nach dem 
L^egebren der Interessenten, Nicht aber in andern 
Decaden ansteigen dürfen.

§ 12,
Die Realistrung oder Bezahlung der Pfandbriefe 

geschiehet durch die Direktion der Sozietät, welche die 
Pfandbriefe, wenn solche ein halb Jahr zuvor aufge­
kündigt worden, in den Terminen der Zinsenzah­
lung, so wie solche in dem 6ten festgesezzet sind, 
durch baare Bezahlung einlöfet.

. Zu Gliedern sowohl der General- als Kreisdirek­
tionen dürfen nie Personen, welche einem Tadel aus- 
gelert gewesen stnd, oder ihre Vermögensumstande 
durch Leichtsinn oder unordentliche Wirthfchaft ver­
schlimmert haben, angestellt werden, weil oadurch 
das allgemeine Zutralwn zu dern System und folg­
lich auch der Kredit desselben, geschwächt werden 
würde.

§. 14*



¥
§. м*

Bey Besezzung der DirektionZämker, und über­
haupt in allen Entscheidungen und Bestimmungen, 
welche Angelegenheiten des Kreditwerts tangiren, 
können nur diejenigen eine Stimme haben, die zur 
Sozietät wirklich gehören, und es sind die andern 
GütherbestzZer, von jeder Wahlfähigkeit, Stim- 
mengebung oder Theilnehmung schlechterdings aus­
geschlossen, so wie denn auch in dem Fall, wann 
nach diesem Reglement, die Funktion eines Kreis- 
mar schalls oder Kreisderutirten requiriret wird, 
nothwendiq erforderlich ist, daß ein solcher zur So- 
Zie'ct gehöre, und wenn dieses nicht ist, so muß in 
dessen Stelle ein anderes Subjekt durch gehörige 
Wahl der verbundenen Interessenten, ausgemitkelt 
und zu dem Ende substituiret werden.

Zweytes Kapitel.
Von den Personen und Güthern, welche 

zur Ausstellung von Pfandbriefen 

qrialifizirt sind.

§. i-
«L/ie Pfcindbsiefe der Sozietät fönneri mir «uf 

Privatgüthern verschrieben, einfolglich auf Krons- 
Sradt- Patrimonial- oder andere öffentliche Güther, 
keine Pfandbrief» gegeben werden.

2.
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§. 2.

Wenn auf Fidei Commiße und Majorate 
Pfandbriefe verlangt werden, so muß bey diesen 
alles das genau beobachtet werden, was die Gesez- 
ze, Fundariones und Pafta familie in Anse­
hung ihrer Verpfandung überhaupt vorschreiben.

§- Z.
Wenn sich Güther finden, welche von mehre- 

tern Jnnhabern zu gewisien Antheilen besessen 
werden, so können einzelne Ankheile nur denn, wenn 
sie wenigstens im lettischen Kreise 3000 Rrhlr. und 
im ehstnischen Kreise 3000 Rube! Silber oder Gold 
betragen, mit Pfandbriefen belegt werden. Auster 
diesem Falle aber, können die Besizzer solcher klei­
nen Guthöankheile nur in so weit Pfandbriefe 
begehren, als sie im Stande sind, an Zinsen, 
Pad)ten und andern fipirten Einnahmen so viel 
sichere Revenuen nachzuwoisen, daß dadurch die Zin­
sen der Pfandbriefe erforderlichen Falls auch ohne 
Veranlassung einer kostbaren Sequestration, gedekt 
werden können.

, §. 4*
Aus der Natur der Sache stießt es, daß nur sol­

che Personen, welche den Rechten nach Schulden 
kontrahiren dürfen, und nurin so fern als sie da­
zu gualifizirt sind, auf ihre Güther Pfandbriefe 
der Sozietät nehmen zu können, einfolglich unmün­
dige, blödsinnige und dergleichen Personen, davon 
gänzlich arrsgeschlossen sind.

§. 5.
Denen Pfandhalkern der Güther kann nur gestat­

tet werden, diese Güther bis auf die ersten Zwey» 
drittheile
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dritkheile desjenigen Quanti, mit Pfandbriefen zu 
oneriren, wofür das Guth nach Maasgabe des 
Pfandkontrakts, ihnen oder ihren Vorgängern von 
dem Eigenthümer verpfändet worden; und auch die­
ses findet nur alsdenn statt, wenn die Kreisdirektion 
durch Mehrheit der Stimmen findet, daß der ehema­
lige Psondfchilling den jezzigen gewißen nuzbaren 
Werth nickt übersteige. Wird hiebey einiges Be­
denken gefunden, so kann dieses nie ohne vorgängi­
ge Taxe, und ohne ausdrükliche Einwilligung des 
Pfandgebern, als wahren Eigenthümern, geschehen.

Drittes Kapitel.
Von den Direktlonstollegiis der So­

zietät und deren Eintheilung.

§. l.

ur Besorgung alles dessen, was zur Aufrecht­
haltung diests Kreditwerts und Befolgung der 
Grundsazze desselben erforderlich ist, würden zu er­
richten seyn:

i) Eine Generaldirektion, welche aus einem 
Generaldirektor, vier Räthen, einem Sekretär, ei­
nem Rendanten, einem Kanzellisten und einem oder 
zwey Kopisten bestünde, und in der Gouverrre-- 
mentöstadt Riga ihren Versammlungsort hatte.

2) Aus vier Kreisdirekkiorwn, deren jede aus 
einem Kreisdirektor, zween Kreisra hen, einem 
Sekretär, einem Rendanten, einem Kopisten und 

einem
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einem Kalfaktor bestünde; und davon' eine in der 
Stadt Riga, die andere in der Stadt Wolmar, die 
dritte in der Stadt Dorpat, und die vierte in der 
Stadt Pernau ihren Versammlungsort hatte.

§.
Der Generaldirektor und zdie Rathe der General­

direktion, werden von allen versammleten Gücher- 
besizZern der Sozretat, durch Mehrheit der Stim­
men gewählt, und zwar aus denen von den zur 
Sozietät gehörenden Kreismarschaöen und Kreis- 
deputirten, zu jeder Stelle vorztlschlagenden dreyen 
Kandidaten, welche gleichfalls zur Sozietät gehören 
müssen, so daß zuvörderst der Generaldirektor, und 
hernach die Rathe gewahlet werden.

' § 3­
In gleicher Art werden die Kreisdirektionen 

durch Vie interssirenden Gütherbesizzer der Kreise be- 
sezt lind zwar wird zu dem rigrschen derjjezzige 
rigische und wendensche, zu dem wolmarschen der 
jezzige wolmarsche und walksche, zu dem dörpt- 
schen der jezzige dörptsche imb werrosche, und zu 
dmr pernauschen der jezzige pernausche und fellinsche 
Kreis gerechnet.

Se&io I.

Vsn der Generaldireküon der Sozietät.

§. i.

Wann dis Glieder der Generaldirektion 'gewählt 

sind, so werden sie als solche dein Herrn General­
gouverneur vorgesiellet.

§. 2.
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§. s.

Die Stellen des Direktoris und der Rache kön­
nen nur durch zur Sozietät qehönge Personen 
Dem Adel, die mit Euchern in diesem Gouvernement 
angesesien, von untadelhaftem Charakter, von be­
kannter Geschiklichkeit und mit einer genauen K nnt- 
ruß des Landes versehen, auch in guten Ve'mö- 
gensumsianden su^d, besezk werden. Ihre Aemter 
dauren drey Jahre; jedoch ist dahiir zu sehen, daß 
nach deren Abiar.f n enia^ens einer von denen, die 
schon eines dieser Aemter bekle'det haben, wieder 
für die folgende drey Jahre gewahlet werde.

Dieses Kollegium versammlet sich in Riga auf 
Veranlassung des Generaldirektoris, weicher sich 
wenigstens den größten Theil des Jahres da­
selbst aufhaltcn muß, so oft es die vor kommenden 
Geschäfte erfordern, und seine Conclula werden 
nach der Stimmerrmehrheit abgesaßt.

t §. 4.
Zuk dem Sekretär wird ein Mann erfordert, der 

feine Studia juridica absolvirt hat, in Geschäften 
geübt und von gutem Lebenswandel ist, auch in kei­
nen andern Verbindungen oder Diensten stehet. Ein 
solcher Sekretär wird den Repräsentanten des 
'Adels, den Kreismarschällen und Kreisdeputirten 
von der Generaldirektion vorgeschlagen, und wenn 
nichts wider ihn einzuwenden ist, von derselben 
mittelst einer Ausfertigung des Gouvernementsmar-- 
schalls, jedoch nach Maasgabe des 14. §, Kap. t. 
bestätiget.
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Die Bestellung des Rendanten und der übrigen 
Subalternen wird der Generaldirektion überlasten, 
welche dafür haften muß, daß die von ihr gewählten 
Subjekte die erforderlichen Qualitäten haben.

, ° . §6.
Die Beschäftigung der Generaldirektion besteht 

überhaupt darin, daß sie auf eine genaue und durch­
gängige Befolgung der Grundsazze des Systems 
Acht habe, alles was zum Besten des Kreditsystems 
gereichet, möglichst befördere; dahingegen aber al­
lem, was dem zuwider und nachtheilig ist, schleunigst 
Vorbeuge und Einhalt thue.

.. § 7*
Hieraus folgt von selbst, daß die dahin einschla­

gende Verfügungen dieser Generaldirektion von särntli- 
chen Kreisdirektionen genau befolgt, und diejenigen, 
welche sich denselben widersezzen, durch angemeßene 
Zwangsmittel dazu angehalten werden müssen.

§8.
Alle Beschwerden urrd Anzeigen gegen die eine 

oder die andere Kreiödirektion, sie mögen Herkom­
men woher, und bestehen, worin sie wollen, gehö­
ren vor diese Generaldirektion, die solche untersucht, 
und nach den Grundsazzen des Systems entscheidet,

Jrrdessen stndek auf solche Klagen kein Prozeß 
statt; es wird vielmehr auf die eingckommene Be­
schwerden blos der Bericht der beschuldigten Kreis­
direktion erfordert, und sodann nach Beschaffenheit 
der Umstande eine Kommiffion aus den benachbar­
ten Kreiödirektoriis, auf Kosten der Schuldigbefun­
denen zrrr Untersuchung angeordnet, auf deren Re­

lation 



fatten die Sache ohne fernere prozesiltalische Weit- 
lauftigkeit entschieden werden muß.

Wer sich sodann durch die Entscheidung der Ge­
neraldirektion beschwert zu seyn erachtet, kann sich 
an die Repräsentanten der nächsten Versammlung 
des Adels, das sind die Kreismarschälle und Kreis- 
deputirtc, auch allenfalls an den nächsten Landtag, 
wendeit, und muß mit dessen Desinitiventscheidung, 
jedoch abermals und so wie in jedem ähnlichen Falle 
nach Jnnhalt des 14. §. Kapitel 1. schlechterdings 
zufrieden seyn.

Wobey es sich von selbst versteht, daß alles die­
ses nur bey Angelegenheiten, die das Kreditwert 
angehen, statt fu.de, und es in allen übrigen, bey 
den bisherigen Verfassungen bleibt, und ein jeder 
seinen ihm angewiesenen Gerichtsstand behält.

§. 9.
Sollte über den anzunehmenden Werth eines 

Guthes, eilte Verschiedenheit der Meynungen in 
der Kreisdirektion eintreten, und die Mitglieder 
desselben sich hierüber nicht vereinigen können, fo 
muß hierüber ein ausführliches Protokoll an die Ge­
neraldirektion eingesandt werden, damit die Gene­
raldirektion, befundenen Umständen nach, einer be­
nachbarten Kreisdirektion eine zweyte Beprüfung des 
Werths, eines solchen Guthes kommittiren könne, 
und danachst die ganze Cache den. nächsten Kon­
vente mittheile, auch mit dessen Zuziehung darüber 
entscheide. Es darf aber hiedurch, in so ferne es 
sonst mit dem Titulo poHeffionis seine Richtig­
keit hat, die Ertheilung der Pfandbriefe, bis auf 
das Quantum, welches keinem Zweifel unterwor- 
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fen ist, nicht aufgehalken, vielmehr können »mH 
müssen diese sofort von der KreiSdirektion ausgefer­
tigt werden,

§. IO. ,

Wegen aller von denen Kreisdirektr'onen bewillig­
ten und expedirten Pfandbriefe, müssen sogleich nach 
deren Ausfertigung, die Conclufa samt dazu gehö­
rigen Taxen, oder andern Dokumenten, der Gene­
raldirektion zur Revision eingesandt werden; welche 
im Fall eines befundenen Mangels, nach eingezo­
gener Erklärung, über die Abhelfung solcher Man­
gel, Maaöresieln Zu verfügen, dem nächsten Kon­
vente aber davon Anzeige 311 thun.

§• ”•
Alle Bemerkungen und Erinnerungen, welche 

zur Verbesserung des Systems gemacht werden, sind 
o.ti die Generaldirektion einzusenden, so wie es dersel­
ben zukömmt, in allen zweifelhaften Fällen in denen 
etwa durch gegenwärtiges Reglement, nicht hinlängli­
che Bestimmung erfolgt seyn sollte, und da die Kreis­
direktionen verbunden sind, deshalb anzufragen, dar­
über mittelst zu ertheilende Resolutionen zu entschei­
den.

§. 12.
Die Generaldirektion hak die Oberaufsicht auf die 

sämtliche Kreditkassen, so wie über alle zu diesem 
Kreditsystem gehörige jezzige und künftige allgemeine 
Fonds, und sie ist berechtiget, wo und sooft sie eS 
nöthig findet, Kassenvisttationes anzustellen, und die 
Rechnungen zu untersuchen; allenfalls auch hierzu 
Kommiffarien aus andern Kreisdirektionen Zu er­
nennen.

§. rz-
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§. I ?* e

QBemi die verbundenen Gütherbesizzer bey einer all- 
gemeiuen Versammlung unter 'Allerhöchster Approba­
tion auswärtige Darlehne zri suchen beschlossen haben, 
so gehört die fernere Unterhandlung und die Sorge 
für die Erhaltung der Gelder, — deren Vertheilung 
unter die Kreisdirektionen, — Uebermachung der 
Zinsen an die auswärtigen Gläubiger u. s. w. zu dem 
Öffizio der Generaldirektion, und stnden alle die im 
6ten und 7fen Kapitel festgesezten Regeln sur die 
Kreisdirektionen auch hieselbst und in ähnlicher 
Art statt.

§. 14. #
Sie sthret ferner die ein- und ausländische Korre­

spondenz in allen Angelegenheiten die das ganze des 
Systems, und das Allgemeine der Sozietät betref­
fen ; kann auch, wenn sie solches nöthig stndet, mit 
Zuziehung des Konvents die Ausschreibung einer 
Versammlung der Interessenten hey dem Herrn Ge­
neralgouverneur bewürken.

§. И»
Die Generaldirektion ist schuldig,der Versammlung 

der Repräsentanten des Adels, das ist, dem Koriven» 
re, von allem, was er zu wissen verlangt, Nachricht 
und Auskunft zu geben; und da, wie schon oben 
H. 8» bemerkt ist, einem oder dem andern Theile, 
der sich bey dem Decifo der Generaldirektion nicht 
beruhigen w-ll, der Rekurs an den Konvent offen 
gelassen ist, so ist es nothwendig, daß ein solcher Kon­
vent wenigstens zweymal im Jahre, das ist um Jo­
hannis und um Michaelis statt finde; indessen aber 

und 
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und fa I vo jure doch der Verfügung der Generaldi- 
uttion Folge geleistet werden müßte.

§. 16.
Die Generaldirektion in Verbindung mit dem 

Korwcnke bestimmt gemeinschaftlich, welche von de­
nen an erstere eingesandten Vorschlägen und Ent­
würfen bei; einer künftigen Versammlung der Inte­
restenten in Vortrag gebracht werden sollen.

, §- 17*
Entstehen Zweifel und Bedenklichkeiten, und An­

fragen darüber bey der Generaldirektion, so kann zwar 
diese in Fallen wo sie dafür halt, daß die Beantwor­
tung dazu in dem Reglement bestimme ist, eine 
Verfügung ergehen lasten. Ist aber die Anfrage 
oder die Bedenklichkeit von der Beschaffenheit, daß 
die Generaldirektion solche aus dem Reglement zu de- 
zidiren zweifelhaft ist, so bleibt die Entscheidung bis 
zum nächsten Konvente ausgesezk, da alsdann das 
Erforderliche gemeinschaftlich nach Mehrheit der 
Stimmen und bey einer Gleichheit derselben, durch 
den Ausschlag des Gouvernementsmarschalls festge- 
sezzet wird. '

§. 18.
Sollte in der Korrespondenz etwas Vorkommen, 

welches zu einem wesentlichen Vortheil oder Nach­
theil des Systems ausschlagen könnte, so wird die 
Generaldirektion dergleichen Sachen bis zur nähern 
d'eberlegung mit dem Konvente in fufpenfo lasten.

, §. 19* E
Der Generaldirektor und die Raths werden von 

Einer Statthalterschaftsregierung, oder wem dieselbe 
solches auftragt, der Sekretär und die übrigen Subal« 

f erneu
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lernen aber, von der Generasdl'rektwn nach den am 
Ende dieses Reglements befindlichen Formularen 
vereydet.

Seftio II.
Von den Kreisdirektioncn.

§. i.
Die Glieder der Kreisdirekkion werden von den vrr- 

Lundenen Gütherbesizzern der Kreise und aus diesen^, 
auf 3 Jahre, und Zwar deraesialt auf einem Kreis­
konvente durch Mehrheit der stimmen, welche von 
dem Kreismarschall oder dessen legalen Substituts 
kolligiret werden, gewählt, daß zur rigischen Kreis­
direktion der Direktor errtweder aus dein rigischen 
oder wendenschen Kreise, die Rathe aber, einer aus 
dem rigischen und der andere aus dem wendenschen 
Kreise genommen, welche Wahl durch den General­
direktor dem Herrn Generalgouverneur mittelst Vor­
stellung des erwählten Gliedes bekannt gemacht wird.

Schriftliche Vota werden nicht angenommen, son­
dern diejenigen, so nicht persönlich erscheinen, werden 
so angesehen, als wenn sie für diesesmal ihres Votr 
sich begeben haben; jedoch sind hievon alle in öffent­
lichen Diensten abwesende, oder äusser dem Bezirk 
des Kreises wohnende Gürherbesizzer, desgleichen 
diejenigen, die durch notorische Krankheit gehindert 
werden, arlsgenommen, und denen steht es frey ibre 
Vota schriftlich einzuserrden.

§. 2.
Nach geschehener Wahl wirb das Wahlprokokoll 

von dem Kreismarschall oder dessen legalen Substi-- 
B kutK
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ku ko der Generaldirektion zugestellek, um die Ein­
richtung der Kreisdirektion, und nach der zuvor dem 
Herrn Generalgouverneur davon gemachten Anzeige, 
Lie Verpflichtung der gewählten Glieder durch einen 
an Eydesfratt geleisteten Handschlag, zu bewerk­
stelligen.

§. Z. , f
Die Verrichtungen der Kreisdirektion bestehen 

überhaupt darin, daß sie zuvörderst Sorge tragen muß, 
daß die Grundsazze des Systernö in ihrem Kreise 
genau beobachtet, alle dawider anstoßende Unord­
nungen vermieden, und hingegen alles, was zur 
Aufnahme des Kreditsystems gereichen kann, beför­
dert und ausgesührec werde.

Insbesondere aber gehöret vor diese Direktion : 
i) Die Untersuchung der von denenjenigen Gü- 

therbesizzern, welche ihre Güther mit Pfand­
briefen belegen wollen, Zu leistenden Sicher­
heit.

2) Die Unterschrift, Jngrossation und Expe­
dition der Pfandbriefe, nach Vorschrift des 
Reglements.

z) Die Taxation der mit Pfandbriefen zu bele­
genden Güther.

4) Die Einnahmen der Interessen aus ihren 
Kreisen und deren Auszahlung an die Pfand« 
briefsinnhaber: bey welcher von dem Rendan­
ten eigentlich zu besorgenden Einnahme, einer 
von denen Rathen die besondere Kuratel der 
Kaste, und der zweyte die Kontrolle dec 
Rechnungen Zu übernehmen hat.

- ' 5) Die
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5) Die Beytrerbung aller Rükftande imb die 

Bewürkung der dazu erforderlichen Sequestra- 
klonen.

6) Die Aufsicht auf die Sequestrationen und * 
die Abnahme der Sequestrationsrechnungen.

7) Die Besorgung der zu Ablösung der aufge­
kündigten Kapikalöpfandbriese etwan erforder­
lichen baaren Gelder.

8) Eine genaue Aufmerksamkeit airs die Wirth- 
schäft der Gütherbeftzzer, und bey bemerkten 
Unordnungen, woraus für die ganze Sozietät 
Nachtheil und Unsicherheit entstehen könnte, 
eine schleunige Anwendung der nöchigen Mit­
tel zur Remedur.

_ §. 5-
Der Kreisdirektor muß in dem Kreise nnk Gü­

thern angesessen seyn, und sich in guten Vermögens­
umstanden befinden, wenigstens seine Güther nicht 
über die Hälfte des Werths verschuldet haben. Er 
muß von Adel, von bekannter Rechtschaffenheit und 
in Affairen schon geübt, vornehmlich aber mit der 
uüthigen Einsicht in die Landwirkhschaft und Kenirt- 
niß von den besonderen Verfassungen imb Umständen 
seines Kreises versehen seyn, und in der Folge kann 
niemand zum Kreisdirektor erwählt werden, der 
nicht vorhin schon Kreiörath oder Kreisdeputirter 
gewesen ist.

§. 6.
Der Direktor muß wenigstens dm größten Theil 

des Jahres sich in dem Bezirk seines Kreises ca-fhal- 
ten, auch ohrw vorgängige, der Generaldirektion 
geschehene Anzeige, nicht über acht Tage aus dem

B 2 Kreise
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Kreise verreisen, und wenn er durch Krankheit oder 
andere legale Ursachen gehindert wird, seinem Amte 
selbst vorzustehen, so muß der älteste Rath ad inte­
rim seine Stelle vertreten.

Der Direktor prastdirt in dem versammleten Kol­
kegio , und dirigirt alle Berathschlagungen und Ge­
schäfte desselben.

§- 8.
Die Generaldirektion richtet alle vorkommende 

-Verfügungen gerade an den Kreisdirektor, und er 
ist berechtigt, wenn kein Vorzug statt ftnden kann, 
auch ausserhalb der Sizzung das Nöthige vorlaustg zu 
veranstalten, muß jedoch bey der nächsten Ner- 
sammlurrg davon Anzeige machen, mrd seine Ver- 
fügun.gen rechtfertigen.

§• 9*
Er muß die Korrespondenz der Kreisdirektion 

fortwährend unterhalten, alle eillkommende Einga­
ben uird Pfandbriefe entgegen nehmen, erforderli­
chen Falls eine Taxation der Güther veranstalten, 
Lie Kassen des Kreifes, wozr, die beyden Rathe 
und der Rendant die Schlüssel haben, monatlich re- 
vidiren, und endlich auf die Kanzelleyoffizianten und 
auf gute Ordnung in der Kairzelley und Registratur, 
eine beständige Ausmerkfamkeit verwenden.

§. io.
Die Kreisräthe müssen von Adel, in dem Kreise 

angesessen, in guten Vermögensumständen seyn, ihr 
gewöhnliches Domizilium auf ihren Güthern haben, 
wegen ihrer Rechtschaffenheit und Erfahrung in gu­
tem Ansehen stehen, und vornemlich von der Land- 

wirthschaft 
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wirthschast und btii Verfassungen ihres Kreises ge> 
tiaue Kenittniß besizzen.

§. u. '
Diejenigen, welche durch Mehrheit der Stim'- 

men die Wahl zu Kreisrathen getroffen hat, sind 
schuldig sich diesem Offizio 511 unterziehen, und 
können davon nicht anders als mit Einwilligung 
der wählenden Gütherbesizzer dispensiret werden»

Als Entschuldigungsursachen werden blos ange­
nommen :

1) Drey Vormundschaften welche mit wirklicher 
Administration verknüpft sind.

2) Wenn jemand schon zweymal hinter einarlder 
KreiSrath gewesen ist.

Wobey es sich von selbst versteht, daß alle Be­
dienungen in irgend einer andern Behörde, den, der 
sie führet, von der Wahl zu einem Gliede, sowohl 
in der General- als in denenKreiödirektionen, aus­
schliessen.

§. 12.
Die Kreisdirektion fast ihre Conclufa lediglich 

nach der Mehrheit der Stinnnen ab.
§. 13.

Die Kreisdirektion versammlet sich jährlich' Zwey­
mal, 14 Tage vor dem jedesmaligen Interessen 
Empfangs- und Zahlungstermin, imb kontinuiret 
seine Sessones so lange, als es die Geschäfte erfor­
dern, wozu besonders der Vortrag und die Revision 
der Taxen, und die Bewilligung auch Auöfertiglrng 
der Pfandbriefe gehören. Ausserdem aber versannn- 
lek sie sich so oft es die Visitation der Kassen, Be- 
rathschlagungen über Seguestrationen, und andere 

das 
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das Beste des Systems betreffend Geschäfte, norh- 
wendig machen, und Zwar wenigstens des Monats 
einmal.

. . . §• J4*
Zu einem Kreisdirektionssekretar wird ein Mann 

erfordert, der sich die nöthigen Rechtskenntniste ver- 
schaft haben, und in Gesckaften bereits geübt seyn, 
in der Landwirthschaft einigermaßen erfahren, im 
Rechnen wohl bewandert seyn, auch daö bb einer 

regelmäßigen ordentlichen Konduite vor sich haben 
muß.

, . & 15* ...
Wer diesen Posten ambiren will, muß sein Ge» 

such dm Direktori übergeben, welcher dasselbe bey 
der nächsten Zusammenkunft dem Kollegio vortragt; 
dieses präsentirt ihn der Generaldirektion zum Era- 
mme, welche seine Kenntnisse, unb besonders in den 
Vorschriften des gegenwärtigen Reglements, prüft, 
und wenn er die erforderliche Rekognition erhält, ihm 
alsdann eine ordentliche Bestallung ausfertigt, und 
auf das am Ende dieses Reglements befindliche For­
mular vereydet.

e §» 16.
Er führet das Protokoll bey den Zusammenkünf­

ten der Kreisdirektion, besorget die Korrespoildenz 
des Direktoris und des Kellegii, in allen, die So­
zietät betreffenden Angelegenheiten, nicht weniger 
die genaue Führung der Gütherregister und die Ein­
tragung des Erforderlicher; in dieselben, welche lezte- 
re Verzeichnisse der der Sozietät verpfändeten Gü­
ther und der darauf ausgefertigken Pfandbriefe nebst 
andern dazu gehörige,r Nachrichten in sich fassen;

und
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und in welche Nichts als in Gegenwart und mit Zu­
ziehung des Kollegii und b!os auf den Grund eines 
über den Aktum der Eintragung oder Löschung auf­
genommenen, und von den Gliedern unterschriebenen 
Protokolls, eingetragen werden darf.

lieber die ausgeferkigten Expeditionen muß er ein 
besonderes Buch halten, und eine jede darin nach 
der Nummer, dem Dato des Dekrets und der Aus­
fertigung, auch an wem sie gerichtet, unb wenn sie 
abgegangen ist, eintragen.

Sämtliche Akten, sowohl Generalakten, die 
nehmlich das System überhaupt, und die Korre­
spondenz enthalten, als auch Spezialakten, die 
nehmlich den Kreis betreffen, muß er in gehöriger 
Ordnung und geheftet, foliiret und mit gehörigen 
Designationen versehen, unterhalten.

Ueberhaupk ist er schuldig, sich allen ihm von 
dem Direktore und dein Kollegio in Kreisdirektions­
angelegenheiten, gemachten Aufträgen, ohne Wi­
derspruch und mir allem pflichtschuldigen Eifer und 
Treue, innerhalb dem Kreise, zu unterziehen, imb 
sein Offizium dauret beständig; es wäre denn, daß 
er seine Dimiffon se bst suchte und erhielte, oder er 
sich durch ein psiichtwidriges Betragen, oder gänzli­
ches Unvermögen jur Remotion qualisizirte.

§. И*
Der anzusezzende Rendant, zu welchen: airch ein 

Mann von guter Führung und hinlänglicher Kennt- 
niß im Rechnen, nothwendig ist, muß alle Gelder 
nach der von der Kreisdirektiorr zu erhaltenden Assig­
nation einnehmen, auszahlen, zu Buch fkellen und 
belegen.

Er
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Er muß die Einnahmen und Ausgaben der Zin« 

- sen besorgen, alle abzulösende Pfandbriefe oder ähn­
liche Dokumente, auf Anweisung der Kreisdirektion 
in Empfang nehmen, und damit eben so verfahren, 
als eben von Einnahme und Ausgabe der baaren 
Gelder angeführet ist.

Er muß seine Rechnungen, Kassabücher und 
Registratur jederzeit in gehöriger Ordnung halten, 
und sich übrigens nach der ihm zu ertheilenden In­
struktion genau richten.

Er muß eine von der Kreisdirektion zu bestim­
mende verhaltnißmäßige Kaution stellen, und sich 
bey dem Antritt seines Amts, durch Ableistung des 
om Ende des Reglements für ihm entworfenen En­
des, zur Erfüllung seiner Pstichten, anheischig n:a- 
chcn.

Sein Amt dauret beständig, es sey denn, daß er 
seine Dimission suchte und erhielte, ganz unvermö­
gend würde, oder er sich desselben durch ein psticht- 
widriges Benehmen unwerth machen sollte.

§.
Der Koplist und der Kalfaktor werden von der 

Kreisdirektion angenommen, instruirt, und in Eyd 
genommen; welche für ihr Betragen übrigens 
haftet.

Vicv-
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Viertes Kapitel.
Von Ausfertiguirg der Pfandbriefe, 

.uni) wie dabey gegenseitig 
zu verfahren.

§- i.
erjetiige, welcher Pfandbriefe <iuf sein Guth 

ausftrtigen lassen will, nurß zuvörderst sich mit ei­
nem vollständigen Attestate aller darauf haftenden 
Schulden, stillschweigenden Hypotheken, Kautio­
nen und anderer dergleichen Onerum realium so­
wohl vom Gerichtshöfe bürgerlicher Rechtssachen, 
als auch von demjenigen Kreisgerichte, in dessen 
Bezirk das Guth belegen ist, versehen.

§. 2. '
Dieses Attestat überreicht derselbe dem Kreisdi« 

rektori mit einem Gesuche, Zusamt allen Dokumen-- 
ren zur Begründung seines Tituli poffeflionis, 
welche letztere in vidimirter Abschrift bey der Kreiö- 
direktion affervirt werden.

§. 3.
Das Gesuch und die Dokumente legt der Direk­

tor der nächsten Versamrulung der Kreisdirektion 
zur Beprüfung vor:

i) Ob der Suplikant sich hinlänglich qualistzirt 
habe, daß ihm die gebetenen Pfandbriefe ge­
geben werden können?

2) Ob nach den Grundsaz'en der Landschaft die 
Aufnahme einer Taxe nothwerrdig sey oder 
reicht? und

3) Wenn
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3) Wenn sie nicht erforderlich oder bereits gehö­

rig bewerkstelligt ist , wie viel und bis Zu wel­
cher Summe dcnrselbm Pfandbriefe gegeben 
werden können? Dieses allee wird durch Mehr­
heit der (Stimmen festgefezt und verprorokc lliret.

Das Resultat dieser Beprüsung und das Proto­
koll nebst den dazu gehörigen Dokumenten und 
Tai'en wird sofort an die Generale irekrion mit ei­
nem S enrunent zur Entscheidung eingesendet.

Es hangt zwar von dem Bestzzer ab, auf wie 
Ш', Psütrdbriefe i-nd auf was für Sumnien er das 

swreiden ! ßen will, es kann indessen eines 
tbc-ls ern P'uudonef niemals mehr als Tausend 
Rchär. oder > -.ndert Rubel enthalten, andern 
theilS aber muß zur Bequemlichkeit des Publikums 
und um die Zirkulation mehr zu befördern, die 
Ristodes ganzen zu efpedirendenO.uanti in kleinern 
Pfandbriefen vor» 100, 200 bis 500 Rthlr. oder 
Rbl. geschrieben werden, und die auf jedes einzelne 
Goch Zu expedirende Pfandbriefe müssen besondere 
Nummern von No. 1 ab, erhalten.

. §. 5.
Zur unabweichlichen Regel wird festqesezzek, dasi 

einem Besitzer nur auf zwey Drittheile des wehren 
und anzunehmenden Werthes des Guthes, nachdem 
olle On era perpetua und realia be») der Ausrech­
nung attendiret und von dem Werthe abgekürzet sind, 
Pfandbriefe bewilligt werde»» dürfen,

’ V §. 6.

Die Pfandbriefe werden auf Pergament mit be­
sonders dazrr gestochenen Platten und lateilrischen Let­

ter«
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tern abgedrukt; die eine Hälfte dieser Platten wird 
leer gelassen um die erfolgten Jnteressenzahlungen dar­
auf notiren zu können, und der Pfandbrief wrrd von 
dem Kreisdirektor und den Krelörathen unterschrie­
ben, und das besondere Siegel der Kreisdirektion 
mir Buchdrukkerfarbe beygedrukt; so daß diese 
Pfandbriefe die aus dem beyliegenderr Schema zu 
ersehende Gestalt haben.

Diese Platten müssen bey der Generaldirektion 
mit der größten Sorgfalt verwahret werden, und die­
se sorgt dafür, daß jedesmal in Vorrath eine gewis­
se Anzahl Exemplare auf Pergamenkbogen, in Ge­
genwart eines Rathes und des Sekretärs der Gene­
raldirektion abgedrukt werden, um solche denen Kreis­
birektionen zu ihrem Bedarf ausgeben zu können.

§. 8.
Wann dann von der Generaldirektion die Erthei- 

lung gewisser Pfandbriefe einer Kreisdirektion fern» 
mittiret worden; so werden zur Befolgung dessen in 
pleno der Kreisdirektion die in den abgedrukten Exem­
plaren leer gebliebenen Pla;;e der Summe, des Na­
mens des Kreises und des Kirchspiels, und der Num­
mer des Guths, durch den Sekretär ausgefüllt, und 
sämtliche Exemplare wie §. 6. gesagt ist, umerschrie- 
ben und untersiegelt.

, 9-
Sobald dergleichen in hinlänglicher Zahl verfer­

tigt sind, so werden diejenigen, welche bey Einem 
Gerichtshöfe bürgerlicher Rechtssachen zu ingroßiren 
sind, auf einer sichern Art sund mit einem gehörigen 
Verzeichnis an die Generaldirektion übersendet, wel­

che 
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che die erforderliche Jnqroßation irr der Art bewürket, 
daß solche ünver-^üqsich urrd onf der Rükseite des 
Pfandbriefes in forma probante attestiret werden, 
und sie sodann an dre Kreisdirektionen auf einer si­
chern Art zurük remittiret.

* Die Jnarossacion derjenigerr Pfandbriefe aber, 
welche nur hundert Rthlr oder hundert Rubel groß 
sind, und in die Hypothekenbücher der Kreisgerichte 
gesezmaßig eingetragen werden müssen, besorgt die 
Kreisdirektiorr direkte in sicherer Art, und so daß die 
Attestate ebenmäßig auf der Rükseite der Pfandbrie­
fe gezeichnet werden.

IO.
Wenn solcher'gestalt die Pfandbriefe eppediret sind, 

euch dis Eintragung derselben in die Güterregisier in 
pleno collegii verrichtet ist, so muß die Extradi- 
ticn regulariter Zu eigenen Händen des Extrahenten 
geschehen, und sollen die Pfandbriefe keinem dritten 
verabfolgt werden, es ware denn, daß er sich durch 
eine gerichtlich attestirte Spezialvollmacht zu deren 
Empfang legirimiren könne.

ii.
Was den Fall betrift, wenn bereits existirende 

ingroßirte hyothekarische Obligationen in Pfandbriefe 
umgeschrieben werden sollen, welches mit Genehmi­
gung bender intereßirenden Theile wohl geschehen 
mag; so wird es damit eben so gehalten, wie bey 
neuen Pfandbriefen, nur daß so thane Umschreibung 
in den Hypothekenbüchern des bürgerlichen Gerichts­
hofes oder der Kreisgerichte bey der umgeschriebenen 
Post selbst, besonders bemerkt wird, und die Extra­
dition des Pfandbriefes nicht anders als gegen Her­

bey-
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beyschassunZ des alter; Hypothekeuinstrumenks, wel­
ches alsdann kaßiret wird, geschehen kann; folglich 
der Pfandbrief so lange bis die Äiiswechselnng erfol- 
gerr kann, von dern Direktor in depofito der Kreis­
direktion ajserviret werden mnß. '

H. I 2»
Dey Umschreibung der alten Obligationen ich vor­

züglich darauf zu sehen, daß weil die Pfandbriefe nur 
auf zwey Driktheile des Werths eines Guthes erthei- 
let, und die jtitce'-Ten derselben mit einer ganz vor- 
zuglicherr Promptitude bezahlt und bengetrieben wer­
den jollen, zu Vermeidung aller mit hypothekarischen 
Forderungen entstehenden Kollision und daraus zu 
besorgeriden Unordnungen keine simple Hypothek ei­
nem privilegirten Pfandbriefe vorstehen möge; ein-- 
folglich jeder Debitor, wenrr er eine Obligation um­
schreiben lasten, nicht wetriger, wenn er hinter den be­
reits radizirten Hypotheken einen neuen Pfandbrief 
erhallen will, zuvörderst die gleichmäßige Umschrei­
bung aller vorstehenden und nachstehenden Hypothe­
ken bis auf den Werth von zwey Drittbeste des Gll- 
rhes quaeft. bewürben müsse.

§. 13.
Was übrigens Ehepakten, väterliche oder müt­

terliche Güther der Kinder erster Ehe, Kautiones, 
ausgesprochene Praecipua, Transaftiones, und 
andere dergleichen in die Hypothekenbücher einge­
tragene Jura realia, welche nicht eigentliche Dar­
lehne sind, betrift; so müssen solche zwar, wenn sie 
auf die ersten Zweydritkheile stehen, bey Bestim­
mung des Quanti, auf dessen Höhe Pfandbriefe zu 
ertheilen sind, mit in Rechnung gezogen werden.

Einer
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Einer wirklichen Umschreibung aber bedarf es cAS- 
dann erst, wann sich der Fall ereignet, Laß Inte­
ressen davon bezahlt werden müssen; und dann'muß 
eö damit wie mit andern vorhergegangenen ingroßir- 
ten Obligationen gehalten werden.

Es ist zu vermitteln, daß allen Behörden, wel­
che die Hypothekenbücher Zu besorgen haben, zur 
Psiicht gemacht werde, wenn dergleichen jura rea- 
Jia zcdirt, und die Eintragung solcher Zeßionen auf 
Güther gesiicht werden, welche bei? dem Kreditsy­
stem verpfändet sind, allemal ehe dre Eintragung 
verfügt wird, der Generaldirektion von Anrtswegen, 
davon Nachricht zu geben.

Blosse vormundschaftliche Kautionen kommen in 
das lehte Drittel des Werths eines Guthes zu ste­
hen^

§. 14.
Es stehet einem Jeden frey, sich auf feine Gü-. 

ther, ohnerachtet er darauf wirklich keine Schul­
den hat, Pfandbriefe im Vorrath ausfertigen zu 
lassen: die er entweder auf einen künftigen Nokh- 
fall bey sich behalten, oder in das Publikum zum 
Kours bringen, oder der Sozietät selbst altscündi- 
gen kann, welche dieselben eben so gut als diejenigen, 
die ihr von andern Kreditoribus aufgekündigt wer­
den, durch baare Bezahlung abzulösen schuldig ist.

15.
Wenn der Eigenthümer eines Pfandbriefes den­

selben durch ein darauf zu sezzendes Privatzeichen 
gegen Entwendung sichern will, so sieht ihm solches 
zwar frey, und ein solches Privatzeichen hat die 
Würkllng, daß derjenige welcher einen j solchen

Pfand'
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Pfandbrief ohne ausdrükliche Bewilligung des Be­
zeichnenden an sich löset, bey entstehendem Streit, 
für einen unrechnnaßigen BesiZzer geachtet wird ; je­
doch muß derjenige, der sich einer dergleichen Pri­
vatbezeichnung eines Pfandbriefes angemaßt hat, 
solchen, wenn er ihn wieder in deir Kours des 
Publizi zurütbringen will, zuvor bey der Kreisdi- 
tektion einreichen, damit er von selbiger auf des 
Bezeichners Kosten umgefertiget werden könne.

Wer sich diesem nicht aussezzen will, dem steht 
frey nach Innhalt des 7ten Kapitels und besten 
z. §. seine Pfandbriefe entweder bey der Kreisdi­
rektion zu deponiren, oder von ihr äusser Kours 
sezzen Zu lassen.

§. 16.
Die Offizianten der Landschaft sind schuldig, wenn 

ihnen die Entwendung oder der sonst zufällige Ver­
lust eines Pfandbriefes bekannt wird, darauf zu se­
hen , daß bey der Präsentation dieses Pfandbriefes 
derjenige welcher denselben zcir Zahlung präsenkiret, 
bemerkt, und dem ersten Eigenthümer desselben, zur 
Wahrnehmung seiner Gerechtsame, davon schleu­
nigst Nachricht gegeben werde.

, § i7'
Ein blos schadhaft gewordener Pfandbrief muß 

gegen Erlegung der Expeditions und Eintragungs­
gebühren, renovirek, und der schadhaft gewordene 
bey der Extradition des neuen zernichtet, unb daß 
solches geschehen, mit spezieller Anzeige des Pfand­
briefes, dmr Protokolle einverleibetwerden.

Fünftes
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Fünftes Kapitel.
Von Ausnehmung der Taren und wie 

dabey zu verfahren.

§ i­
es notorisch und nicht dem geringsten Zwei­

fel unterworfen ist, daß ein Guth seine wirkliche 
besetzte alte schwedische Revisionshakenzahl nebst 
hinlänglicher Apperrinentien, und eine erforderliche 
Bauerschaft hat, in gehöriger Kultur erhalten und 
nach den Regeln einer ordentlichen Oekonomie dispo» 
niret wird, so soll ein solcher Revisionshaken mit 
Jnnbegrif der zu dem Guthe gehörigen Hofsfelder 
und Ländern, und zwar in denen lettischen Kreisen, 
das ist im rigischen, wendenschen, wolmarschen und 
walkschen Kreise zu Zooo Rthlr.Alb. und in den ehst­
nischen Kreisen, das ist im dörptschen, werroschen 
pernauschen und Fellinschen Kreise zu 3600 Rubel 
S. M. kaxiret, einfolglich auf einem solchen Revi- 
fionshaken in den 4 ersten Kreisen für 2000 Rthlr. 
2llb. und in den 4 lezkeren Kreisen für 2400 Rubel 
S. M. als Zweydriktheile des ganzen Werths eines 
solchen Hakens, Pfandbriefe gegeben werden; und 
in einem solchen Falle bedarf es keiner genauen 
Schazzung.

§ »•
Wenn sich «6er hiebey baS geringste Bedenken 

sindet, oder die Glieder der Kreisdirektion von den 
vorbeschriebenen Umstanden eines solchen Guthes kei­
m hinlängliche Wistenschaft haben sollten, oder 

der 
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der Besizzer einen ungleich höhern Werth, unwie­
dersprechlich erweisen zu können behauptet, so ist ei­
ne genaue Schazzung des Werths des Guths nach 
dem sichern Ertrage destelben, unumgätiglich erfor­
derlich.

Z.
Wenn denn nun wider den Titulum pofleflio- 

nis nichts einzuwenden, und nur die Aufnahme 
einer Taxe beliebt worden ist; so ertheilet der Kreis­
direetor den zu ernennenden Kommissariiö den er» 
forderlichen Auftrag dazu, und diese vereinigen sich 
mit einander wegen eines Termins.

. §• 4-
Die Kommission besteht sodann aus dem Kreis- 

rathe, denl Kreis.deputirken und einem im Kreise 
angesessenen Edelmann von erforderlicher Fähigkeit, 
wovon leztere, da selbige keine sipirte Gehalte ha­
ben , so lange die Kommission wahret, tägliche Diä­
ten haben, daö Protokoll dabey führet der Kreisse- 
kretar.

Hieben ist von dem Kreisdirektore mit besonderer 
Sorgfalt darauf zu sehen, daß diese Glieder weder 
unter sich, noch mit dem Besizzer des abzuschazzen« 
den Guthes in einigen Familienverbindungen ste^ 
hen, und so sich solches ereignet, muß derselbe an­
dere dergleichen Personen aus benachbarten Krei^ 
sen, die nicht weniger rechtschaffen und Sachkun­
dig sind, requiriren, welchem Geschäfte sich nie« 
mand, der auf öffentlichen Beyfall Anspruch machen 
will, ohne legale Hindernisse entziehen darf.

.. . . 's1* 5»
Bev kleinen Güthern, deren ganzer Werth nach

E einer
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einer ohngefahrm SchazZrrng nicht über 5000 
Rthlr. oder 6000 Rubel S. M. betragt, ist die 
Bestellung nur eines Tarationskomrniffarir und 
die Beygebung eines Protokollführers aus der Kan- 
zelley hinreichend.

§. 6.
Der Termin ist demjenigen, der die Taxe seines 

Guthes austiehmen lassen will, vier Wochen vorher 
bekannt Zu machen, damit er sowohl die nöthigen 
Hülfsmittel zur Untersuchung des Guthes in Bereit­
schaft halten, für die freye Desrairung der Kcnrmift 
sarien Veranstaltung machen, als auch den Vor­
spann für dieKornmijsarien besorgen könne. Wenn 
lezteres nicht geschieht, so muß er sich alsdann eine 
Bezahlung von zwey Kop. auf jede Werst vor ein 
Pferd, dessen sich die Taratores bedient haben, ge­
fallen lassen.

, §. 7«
Zu dem sichern Ertrage eines Guthes rechnet 

man:
1) Die Erndte aller Gattungen von Getreyde 

im Durchschnitt von 6 Jahren, binnen wel­
chen kein offenbarer Mißwachs sich ereignet 
hat; von dieser Ertidte werden die erforderlichs 
Saaten, nothwendige Hofeskonsumtioneii, 
und sämtliche on era ordinaria an Natural­
lieferungen und Geldabgabeii, abgezogen, und 
dann das übrigbleibetide Getreyde zu nachfol­
genden Preisen berechnet, nemlich:

3 LofWeizenzu iRthlr.oder 1 Rbl. 20 Kop.S.M.
i LofRoggenzn zo Mk. oder 90 Kop. S. M.

i Lof 
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s Lof Gersten zu 2 5 Mk. otxr 7 5 Kop. S. Äc. ' 
j LofBuchweizen zu 20 Mk. oder 6 o Kop. S.M. 
i Lof Haber zu 15 Mk, oder 4 5 Cop. S. M. 
I Lof Mister zu 20 Mk. oder 60 Cop. S. M. 
I Lof Erbsen zu 30 Mk. oder 90 Kop. S. M. 
I Lof Linsen zu 30 Mk. oder 90 Kop S. M.
I Lof Leinsaat zu 1 Rthlr. oder i Rbl.ooK.S.M.
I Lof Hanfsaal zu 1 Rrhk .oder 1 Ab!. 20 K. S.M.
I Lpf.Flachs zu 1 Rthlr. oder 1 Rbl. 20 K. S.M. 
I Lpf. Hanf zu 20 Mk. oder 60 Kop. S. M.
I Lpf. Hopfen zu 20 Mk. oder 60 Kep. S, M.
Hiezu werden die zu erhebende Gerechtigkeitsab­

gaben der Baurerr gleichfalls nach obigen Preisen be­
rechnet.

Heu und Stroh kommen nicht in Rechnung, 
weil dergleichen Veräusserungen größtentheils einer 
guten Kultur widersprechen.

2) Bonder Verwandlung in den rechtmäßigen 
Krügen und Schenken, welche gleichfalls im 
Durchschnitt von 6 Jahren festgesezt -wirb, 
Zehn Prozent von der baaren Einnahme, als 
dem anzunehmenden Gewinn durch dieser 
Veräusserung.

3) Aus den Mühlen das Mezkorn, welches wie­
derum mittelst eines Durchschnitts von 6 
Jahren festgesezt, und zu obigen Preisen be­
rechnet wird»

4) Alle zu erweisende sichere Einnahmen von 
Fischereyen, Glas- Papier- Ziegel- und 
andern Fabriken, in so ferne solche durch das 
Guth rnit Bequemlichkeit fortwährend unter­
halten, werden können, und nicht zum Ver- 

C э derb
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derb des Guthes oder dessen Bauerschaft ge­
reichen, welche gleichfalls nach einem 6jahri- 
gen Durchschnitt c.usgemittelk werden. Und 

5) Alle Einnahmen von Verpachtungen, es, sey 
an sandereyen oder Gebäuden, auf welchen 
wenigstens m den folgendem 12 Jahren mit 
Sicherheit Zu rechnen ist, imb durch welche 
weder das Guth dekerioriret, noch vor genann­
te Revenuen nicht im geringsten geschmälert 
werden.

§. 8.
Aus allen vor spezifizirten Einnahmen, zum vor- 

ausgefezk, daß solche keinen Zweifeln unterworfen sind, 
wird eine Summa formiret, und aus dieser zu Fünf 
Prozent ein Kapital als den ganzen Werth des 
Guthes üngcnsw.met!, für dessen Zweydrittheile 
Pfandbriefe gegeben werden können.

§. 9» >
Bey Aufnahme der Taxe muß strikte nach diesen 

entworftn.cn Grundsazzen verfahren werden, und 
keinem Detaxando sieht es frey, zu verlangen, daß 
irgend eine Einnahmsrubrike, auch wenn sich de­
ren mehrere und nicht bloS zufällige, als vor spezisi- 
Zirt sind, bey einem Guthe besiuden, ausgelassen 
werde.

§. io­

Die alifgenommenen Taxen müssen die Kommis- 
sarii unter ihrer gemeinschaftlichen Unterschrift ohne 
allen Verzug an den Direktor einsenden, und wenn 
etwa bey dem Guthe ein und anderer besonderer Um« 
stand verwaltet, darüber spezisize mit berichten,

§. и.
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§. II.

Ist eins Taxe ellzuhoch ausgefallen, und es er­
wächst der Sozietät daraus iy der Folge ein Nach« 
eher!, so muß untersucht werden, ob solches von 
dem Fakto der Taxatorum, welche unrichtige Data 
angenommen, und die ihnen vorgeschnebene Prinzi- 
pia überschritten haben, oder ob cs von einer Un­
richtigkeit in diesen Prinzipiis selbst, herrühre»

Im erstern Falle würden diejenigen TaxatorsS, 
durch deren Stimmen eine Taxe unrichtig ausgenom­
men wäre, allen daraus erwachsenden Schaden 
vertreten müssen, und es stehet daher in einem der­
gleichen Falle jedem dissenkirenden membro ftcy, 
sein Votum mit Anführung seiner Gründe ad Afta 
zu geben, und sich dadurch gegen künftige Mitoer- 
tretung zu sichern.

Jrn andern Falle aber, so würde der Schaden­
stand das Allgemeine treffen "müssen.

§. I 2V

Die ausgefundene Taxe wird dem Besizzer läng­
stens binnen 4 Wochen, von dem Tage der ersten 
Sizzung der Kommission an, mikgetheilet, und 
wenn dieser sich durch derselben-beschwert zu seyn er­
achtet, so steht es ihm frey, seine Monita gegen 
die Taxe längstens binnen 14 Tagen vor der nächst­
folgenden Versammlung der Kreisdirektion, anzuzest 
gen, welche sodann eine neue Kommission verord­
net, und wenn der Besizzer sukkumbiret, so tragt 
dieser sämtliche Kosten; wann aber von Seiten der 
vorigen Taxatorum eine vorsezliche Unrichtigkeit 
oder Partheylichkeit vorgefallen seyn sollte, so ver­
liert der Rath eines Jahres Gehalt, und der De« 

putirte
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Mirte nebst dem Adelichen Beysizzer dre gencsstne 
D.ärcngetder.

-Ц §* TU
Die aufgenommenen unb festgesezten Taren wer« 

den gleichfalls ter Generaldirettion zugesar.dk, und 
dajelbft so irie in den Kreiödirektionen iüb occhifo 
affervirt, und ohne eigentliches Bedürfniß nicht 
vorgezeigek.

Sechstes Kapitel.
Von Einzahlung der Interessen von de­

nen Pfandbriefen der Sozietät.

•L^ie Jnterestin für die Pfandbriefe werden von 

den Gütherbestzzern in halbjah-igen Terminen, nach 
Jnnhalt des 6ten §. Kap. i. und also zwischen den 
soften Junü und den isten Julii, und zwischen 
den iziten und 24sten Dezember, gerade an die 
Kreisdirektionen bezahlt, welche für deren Distribui- 
rung unter die Briefsinnhaber Sorge trägt.

§. 2.
In den bestimmten Tagen zur Jnteresieneinnah- 

me sezzet die Kreisdirektion gewisse Stunden fest, 
wo he die Einnahme der Interessen verrichten will, 
und in diesen Stunden bringen die DebitoreS entwe­
der peifcnlich. oder durch einen Abgeschikten, oder 
mit dei Post ihre Interessengelder ein, welche sodann 
von. der Kreisdirektlon angenommen, von dem Ren- 

dan-
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danken in Gegenwart der Glieder geZahlet und in 
dem in einem Gewölbe stehenden Interessen Depose 
talkasten, verwahrlich rnedergelegek werden.

§. 3.
Dieser Kasten muß von Eisen, wenigstens von 

.Eichen Holz, stark mit Eisen beschlagen seyn, und 
drey besondere Schlüssel haben, welche unter die 
beydcn Rathe und dem Rendanten vertheilet werden, 
dergestalt, daß keiner von ihnen ohne feie andern 
beyden zur Kasse gelangen kann.

§ 4.
Äusser der Zeit der Session darf weder der Direk­

tor, noch ein Rath, vielweniger aber der Rendant, 
einige Gelder annehmen, sondern sre müssen diejeni­
gen , die sich bey ihnen melden, auf die Zeit wenn 
die Direktion versammlet seyn wird, bestellen.

§ 5* '

Die mit der Post eingesendeten Gelder, welche 
allemal frankirt seyn müssen, werden zwar an den 
Direktor addresslret, von diesem atich der Empfangs­
schein unterschrieben, dieser darf aber dergleichen ihn: 
behändigte mit Geld beschwerte Briefe, Beutel oder 
Pakten rricht eher als in pleno des versammleten 
Kolleaii, erbrechen, damit die Gelder in conti­
nent!, ob sie richtig, nachgezahlet werden können.

§. 6.
Die Bezahlung der Interessen muß nach Innhalt 

der- Pfandbriefe, entweder in vollwichtigen ganzen 
Reich' thalern Alberts, unter welchen nur zwanzig 
Prozent der Ufanze gemäß, gute halbe Rei6)'Sthaler 
oder viertel Reichsthaler seyn können, oder in gan­
zen silbernen Rubelstükken, und diese Zahlungen 

müssen
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müssen allemal in klingendem Geibs geschehen, wes­
halb dabey keine Assignaciones oder Kompensationes 
statt ßnden.

- ; §. 7-
wie die Einzahlung einer Post geschieht, 

wird solche von dem einen Rath in das Protokoll 
und von dem andern in die Kontrolle, von dem Ren­
danten aber in die Rechnung, die er führt, einge­
tragen ; und den Debitoribus werden über die einge­
zahlten Gelder gedrukte Quttlungen ertheiiet, welche 
von denen Direktionsrathen unterschrieben, init* von 
dem Rendanten ausgefüllt und kontrastgnirt sind; 
diese O.uittungell werden numerirt, und die 9tum» 
mern sowohl in dem Protokoll alL in denen Rech­
nungen miteingetragen.

§. 8­
In den: Protokoll werden die Zahlungen hinter 

einander, sowie sie geschehen, aufgeführt, und die 
Summe, der Name des Zahlers, das Guth, des­
sen Pfandbriefe sie betreffen, und die Ntmuner der 
Quittung darin bemerkt; beym Schluß einer jeden 
Session wird das Protokoll mit der Kontrolle zu­
sammen gehalten, und von den beyden Rathen un­
terschrieben.

, §- 9- ,
Was die Rechnungen anbekrift: so wird hazu 

ein besonderes Btlch, und in selbigem eine hinlarrg- 
liche Anzahl von Foliis für jedes Guth bestimmt. 
Es muß also gleich bey Eröfnung der Sessior:, aus 
dem Gücherregister extrahirt werden, auf was für 
Güther, und wie viel Pfandbriefe auf jedem Guthe 
hasten, wie viel folglich von jedem an Jrrkeressen 

ein-
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einkommen solle. Bey erfolgender' Zahlung aber, 
wird in continent! eingetragen, wie viel daraus 
bezahlt worden.

§. io.
Die Kontrolle wird auf eben die Art geführt, und 

gleich dem Rechnungsbuch und Protokoll, beym 
Schluß einer jcderr Session in den Depositalkasten 
verschloßen.

§. ii.
Der Direktor muß auf diesen ganzen Aktunl der 

JntereßenZahlungen ein wachsames Auge haben, 
auch darauf sehen, daß überall vorschriftmaßig zu 
Werke gegangen, und allen zwischen den Direkt'ons- 
gliedern und Jntereßentsn etwa entstehenden Drssc« 
renzien nach den Grnndsazzen dieses Reglements, 
abhelfliche Maße errhcilc werde.

Mit Ablauf der zehn Tage und also mit dem ersten 
Juli und dem vier in d zwanzigsten Dezember müs­
sen sämtliche Inkereßen in der Kasse beysammen seyn, 
und haben alsdann die Restanten ohnfehlbare exeku- 
tivische Beykreibung nach Maaßgabe des achten Ka­
pitels zu gewärtigen.',

Siebentes Kapitel.
Von Auszahlung der Interessen an die 

Pfandbriefsinnhaber.

§. ь

te Entrichtung der Interessen an die Pfandbriefs^ 
inha-
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Inhaber geschieht zwischen den ersten und zehnten In­
lit, rind zwischen den zwcyrcn lind eilsten Ianiiar 
an die Präsentanten der Öriginalpfandbriese ohne die 
Nlindeste Aueßucht oder Verzögerung.

Welcher Gläubiger sich nicht binnen diesen Terin.i- 
ncti zum Empfange seiner Interessen meldet, mut; 
sich gefallen lassen, allemal bis zur nächsten Ver- 
sanuulung zu warten, da alsdann die Interesse;; ge­
gen Vorzeigung des Pfandbriefes ausgezahlt wer­
den müssen.

z:
Wenn jemand der Nothwendigkeit, seine Pfand­

briefe bey jedesmaliger Interessenerhebung in origi- 
nalibus zu produstren, überhoben ferm will, so kann 
derselbe um Ertheibmg einer Rekognition, wogegen 
pro futuro sothane Interessen zahlbar seyn solle!;, 
bey der Kreisdirektion 2(nsuchung thun. Hierunter 
kann ihm nun auf zweyerley Weise gewiüfahrer wer­
den; nehm!ich entweder:

i) daß er seine Pfandbriefe in Händen behalte, 
oder

2) solche ad depofitum der Kreisdirektion 
übergebe.

Im ersten Fall wird die Rekognition auf bloße 
Erhebung der Interessen von dem fpezisize darin zu be­
nennenden Pfandbriefe gerichtet; dje Pfandbriefe 
selbst aber werden in dorio mit der Registratur da- 
btn versehen:'

daß darauf keine Interessen anders, als gegen 
Produktion einer befonders darüber ertbeilren 
Rekognition gezahlt werde.

Will
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Will nun in der Folge der Extrahent einer solchen 

^ekognition seine Pfandbriefe wiederum in gewöhn­
lichen Kours gcsezt haben; so muß er die Rekogni 
tion, benebft dem Pfandbriefe zur Stelle bringen; 
erstere wird kassat, und daß solches geschehen sey, 
auf den oder der mit übergebenen Pfandbriefen ander­
weitig registrirt; mit der Annotation, daß also nun- 
mehro der Pfandbrief wiederum seinen Kours wie 
vorhin erhalten; wobey zugleich auf demfelben die in­
zwischen bezahlten Interessen nachzutragen sind.

Im zweyten Fall hingegen bedarf es in der RegÄ 
keiner auf die Pfandbriefe in dorfo zu fezzenden An­
notation, sondern solche werden ad depofitum ge- 
nonunen, und der Deponent eihalt eine förmliche 
Deposttalrekognition, wogegen er zu feiner Zeit, In­
halt dieser Nekognition, nicht nur die Pfandbriefe zu 
rükfordern, sondern auch inzwischen die davon fälligen 
Zinsen in den gewöhnlichen Terminen erheben fmm; 
und wobey auf den zlirükzilgebenden Pfandbrieseit 
die gezahlten Interessen nachgetragen werden»

§. 4.
Iii Alisehung des Verfahrens bey der Alrszah- 

lung selbst, der Führung der Protokolls, der Rech­
nungen und der Kontrolle wird es durchgehends so 
gehalten, wie im vorigen Kapitel bey der Einnahme 
verordnet worden.

§. 5.
Statt der Quittung werden die bezahlten Interest 

sen auf dem Pfandbriefe abgeschrieben. Diese Ab­
schreibung geschieht auf die leer gelassene Halbseike 
des Pfandbriefes mittelst eines scharfen Stempels, 
durch welchen die Worte Johannis 17und Weih 

nach- 
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nachten 17.« mit Buchdrukkerfarbe beygedrukt, die 
übrigen die Jahrzahl erfüllende Ziffern aber mit 
Dinte hinzu geschrieben werden, und hierdurch wird 
ein vollständiger Beweis der erfolgten Bezahlung ge­
gen den Briefsinhaber effektuirer: so daß die solcher­
gestalt einmal ^abgeschriebenen Interessen unter kei- 
nerley Vorwand weiter gefordert werden können.

§. 6.
Wenn Jemand seine Interessen von einem Ter­

mine nicht abfordern, sondern solche aus einer oder 
der andern Ursache bis zum folgenden liegen lassen 
wollte, um alsdann dre Jnteresten zweyer Termine zu- 
gleiä) zu heben: so stehet ihm solches zwar frey, er muß 
aber der KreiSdwektion spezifike Anzeige davon ma­
chen , damit solches gehörig nocirer und die Summen 
dazu besonders abaeleget werden können; jedoch darf 
kein Gläubiger sich dieser VergünstigUtrg länger als 
für zwey Termine bedienen, und wenn das Geld auch 
schon für den dritten Termin durch Veranlassung des 
Pfandbriefsinhabers liegen geblieben seyn sollte, so 
muß er sich gefallen lassen, ein halb Prozent von 
diesen Geldern für die Asservation bey der Kreditkass 
se zu lassen.

Wenn ein Pfandbriefsinnhaber selbigen nicht 
persönlich präsentiren will, soist ihm erlaubt, sol­
chen an die Kreisdirektion einzusenden, und dieselbe 
zu ersuchen, die Interessen darauf abschreiben, und 
ihm das Geld nebst seinen Pfandbrief, jedoch auf 
seine Gefahr und Kosten, remittiren zulasten.

, §- 8.
Bey denjenigeit Pfandbriefen, auf welchen ftemde 

x Ka-
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Kapitalien in auswärtigen Staaken negoziret, und 
Lie den dasigen Kreditoribus 311m Unterpfande gege­
ben worden, ist ein verschiedenes Verfahren zu 
beobachten, denn da dieselben im Publiko nickt zir- 
kuliren, sondern lediglich zum Unterpfande der Gläu­
biger dienen sollen, so wird solches in dorfo bemerkt, 
und darin ausgedrukt, daß, und an welchen aus­
wärtigen Kredikorem dieser Pfandbrief versezt sey, 
und daß solcher sich folglich zum Kours in Publiko 
nicht qualifizire. Eben dieses wird auch, wie wohl 
nur ganz kurz, in dem Gütherregister, wo der 
Pfandbrief eingetragen ist, bemerkt.

, , §. 9.
Dcr Debitor eines solchen Pfandbriefes muß 

zwar so wie bey allen andern, die Interessen davon 
zur Kreditkasse entrichten, und solche werden unter 
den übrigen in der Rechnung mit aufgeführt, es 
muß aber die Kreisdirektiolt ein besonderes Verzeich« 
niß darüber halten und dergleichen Jnteressengelder 
von den übrigen separiren; damit solche nach Inn­
Halt des zehnten und eilften Kapitels an die Gene­
raldirektion zur Uebermachlma an die fremden Gläu­
biger eingesandt werden können. Hieben versteht 
sichs, daß dergleichen Pfandbriefe nicht präsentirt 
noch die Interessen darauf abgeschrieben, sondern 
von den auswärtigen Kreditoribus besondere O.uit- 
tungen darüber ertbeilet werden.

t , §. io.
Was endlich diejenigen Pfandbriefe betrift, die 

ein BestZzer sich etwa in Vorrath ausfertigen lassen, 
oder die er durch Bezahlung an sich gelösek imt) noch 
nicke kassirt hak, so muß derselbe nicht nur, daß

er 



er diesen oder jenen Pfandbrief selbst besizze dK 
Kreiödirekrion anzeigen, sondern es müssen auch 
auf solchem zur Vermeidung aller Unterschleife und 
Unordnungen, so wie auf jeden andern zur Präsen­
tation gebrachten, die Interessen abgeschrieben, uud 
in der Einnahme sowohl als Ausgabe, als von und 
an den Besizzer selbst bezahlt, aufqeführt, imalei« 
chen die gewöhnliche Quittungsgebühr dafür bezahlt 
werden»

H. ii.
Wer hievon dispensirt seyn will, must die in feu 

nen Händen habenden Pfandbriefe so lange er die­
selbell nicht unter das P'.blikunr in Kours zu brnr- 
gen gedenket, bey der Versammlung der Kreisdi­
rektion in ein Paket unter seinem Siegel einschliesten, 
und solche gegen einen von dem Direktere auszrlstel- 
lenden Revers, ad Depositum der Kreisdirektion 
geben, in welchem Fall es sodann keiner Präsenta­
tion bedarf, sondern in den Rechnungen nur be­
merkt wird, dass sich dieser Pfandbrieffür Rechnung 
des Debitoris in Depofito besinde; und wenn ein 
dergleichen Pfandbrief wieder ex Depofito heraus 
und in Kours kommen soll, so müssen alsdenn die 
Interessen sämtlicher seit seiner Ausfertigung bis 
dahin verlaufenen Termine, gegen eine QuittungS­
gebühr abgeschrieben werden, denn der blosse Be- 
siz eines Pfandbriefes ist hinlänglich jemanden zum 
Empfange der Interessen zu legitimiren.
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Achtes Kapitel.

Don der exekutiven Beytreibring der 
zurükgebllebenen Interessen, und 

wie dabey zu verfahren.

§. i.
Eö ist cinis Don den Haupkgnmdstnzen des Kre« 

ditsystems, daß t*en Pfandbriessinnhabern die ge- 
fäÜM Interessen an den bestimmten Terminen, tu 
ter Stunde da sie ihre Pfandbriefe präfentiren, oh­
ne die mindeste Aussiucht oder Verzögerung bezahlt 
werden müssen; und daniik die Sozietät dieser Ver­
bindlichkeit Genüge leisten könne, so ist norbwen» 
dig :

1) Daß die Debileres ihre Interessen in die 
Kassa akkurat einzahlen, und wenn sie damit 
Aurukbleiben, solche durch die promptesten Sre- 
kutionömittel aus dem Guthe beygetrieben 
werden.

2) Weil aber auch Falle vorkommen können, wo 
ein solcher Debitor, nicht ohne die offen­
barste Unbilligkeit, mit der Exekution zu über­
eilen seyn würde; so muß festaesezt werden, 
was solches eigentlich für Falle sind, und wie 
in denselben zu verfahren sey?

Endlich ist
3) sowohl alsdenn, wenn dem zurükbleibenden 

Debitori eine Rachücht verstattet, als wenn 
lnit der Exekution gegen ihn ^verfahren wird, 

als 
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als wodurch die Rükstande nicht allemal ss 
prompt, wie cs die Nothwendigkeit der Sache 
erfordert, herbeygebracht werden können, dar­
auf vorzudenken, wie die Sozietät zu dem nc* 
thigen Vorschuß, um dergleichen Ausfälle zu 
suppliren, gelangen solle.

Sectio L

Von Beytreibmig der Jnteressenrük- 

stande dnrch die Sequestration.

§' h
®?enn der zu Einzahlung der Interessen bestimm­

te Zeitraum um Johannis ruid Weihnachten ver­
stossen ist, so müssen die Kreissekretäre und der 
Rendant sofort aus ihren Rechnungen eine Kon­
signation der Restanten mil den Quantis, welche 
sie noch entrichten sollen, ausfertigen, und diese 
Konsignation der Kreisdirektion vorlegen. Auf diese 
Anzeige requirirt sofort die Kreisdirektion das gehöri­
ge Niederlandgerichk zur Sequestration des Guthes, 
welches solche unaufhaltlich und ohngeachtet aller Ein­
wendungen und Klagen des Exequendr bewerkstelligen 
muß.

§. 2.
Die Bevwohnung der Sequestration wird dem 

Kreisdeputirten von der Kreisdirektion kommittiret, 
und die Sequestration bestehet in gänzlicher Abnah­
me der Wirthfchaft und allem auf dem Guthe zur 
Wirrhschaft befindlichen Jnventario, und in lieber­

gäbe 



gäbe alles dessen, an den kommiktirken Krelsdepu- 
tirten; welcher das Guth, wenn auf demselben ein 
tüchtiger und rechtschaffener Verwalter vorhanden 
ist, diesem zur Administration, Umständen nach, 
vornehmlich wenn das beyzutreibende Quantum nicht 
sehr beträchtlich ist, für einen verhaltnißmäßigen Lohn 
zur Verwaltung übergeben und dazu gerichtlich ver- 
eyden kann.

Ist dieses aber nicht thunlich, so muß der Kom- 
missarius sofort einem andern geschikten und ehrlichen 
Wirthschaftsverstandigen die Administration gleich­
mäßig für einen Lohn unter Vereydung anverkrauen.

Und damit man dergleichen allemal im Nothfall 
zur Hand habe, so müssen sich die Kreisdirektores 
und Rathe bey Zeiten um die Kenntniß solcher Leute 
bewerben.

§. 3.
Das Protokoll von dern gerichtlichen Akku, in 

welchem das Jnventarnrm spezisizirt seyn muß, wird 
vom Niederlandgerichke der Kreisdirektion zuge- 
stellet.

. , 4-4.
Dem eingesezken Sequester wird bey Ilebergabs 

der Wirkhschaft nebst der Spezistkation des Inven­
taril auch eine besonders Instruktion, wie er sich 
verhalten solle, von deru Kommissario erkheilet. Zu 
dem Ende müssen von jeder Kreisdirektion vorlaußg 
dergleichen Instrukriones entworfen und der Gene-- 
raldirektion zur Revision ei;'-gesandt werden, welche 
in der Folge nach Beschaffenheit der besondern Um­
stande dieses oder jenes Guthes zu modisizirm sind.
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Den: Exequendo kann die Wohnung auf dem 
Guthe, wenn hinlänglicher Plaz vorhanden ist, ge^ 
lassen werden. Er muß aber stipuliren, daß er den 
Segliestcr in der Bewirkhschaftung aus keine Weise 
turbiren wolle; widrigenfalls er auf die erste gegrürr- 
dece Beschwerde ermittiret werden muß.

‘ §. 6.

Bey der Einsezzi-ng des Sequesters muß der 
Kommiß! rlus zugleich die Umstande des Guthes 
und die Verfassung der Wirthfchaft untersuchen, auch 
wenn er solche in einem delabrjrten Zustande stndet, 
au die Kreiödiroktion darüber spezifize berichten.

e §- 7- '
Dem nachstbenachbarken dazu qualistZirten Guths- 

bestzzer wird die Aussicht über ein dergleichen segire- 
strirtes Guth von der Kreisdirektion übertragen, und 
ein solcher darf sich der Uebernehmung derselben nicht 
entziehen. Ein Kreisdeputirter kann aber dazu nicht 
anders genothigk werden, als wenn gar kein anderes 
Mittel, die Sache zu reguliren, übrig ist; zumal 
ihm ohnehin ein Geschäft bey allen dergleichen Se­
questrationen in seinem Kreise obliegt. Uebriaens 
soll nach geendigter Sequestration von der Kreisdi« 
rehton beurtheilt werden, was diesem benachbarten 
GuthsbesiZzer als Curatori bonorum für seine Be­
mühungen nach Beschaffenheit der Amstande, der 
Wichtigkeit des Guthes, und fernes bewiesenen Fleiß 
ses, für ein Honorarium akkordirt werden solle. .

§. 8.
Dieser Curator bonorum muß die Wirthfchaft 

fleißig revtdiren, und dert Sequester dazu anhalten, 
daß
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daß er solche ordentlich und seiner Instruktion ge­
mäß, betreibe.

_ §. 9-
Der Sequester muß die monatlichen Verschlage 

an Ihn übergeben, welche er revidirt, Monita da­
gegen, wo es nöthig, formirt; den Sequester mit 
seiner Verantwortung vorläufig ad protocollum 
vernimmt, und endlich alles zirsammen dem Kreiö- 
direktori ad Afta einsendet.

§♦ io.
Gleichergestalt muss er den Sequester anhalten,' 

daß er das mit denr Schluffe eines jeden Monats 
vorhandene baare Geld, an den Direktorem ablie­
sere und sich mit einer Quittung deffelben legitimire.

, §. u-
Die Sequestration dauret so lange, bis die rük- 

ständigen Interessen, die aufgelaufenen Kosten, und 
dasjenige, so etwa bey einem deteriorirt gewesenen 
Zustande des Guthes, zu Retablirung desselben 
verwendet worden, beygetrieben ist; worauf der Se­
quester avozirt und die Rükgabe an den Bessrer 
von dem ehemaligen Komrnissario durch das Nieder- 
landgerichk, von der Kreiödirektion veranstaltet wird.

12.
Wenn von einem Debitore dreymal hinter einan­

der die Ju.keressen solchergestalt haben beygettieben 
werden müssen, und derselbe sich nicht zu einem Ver­
kauf entschließt, oder auf eine andere Art hinlangli-» 
che Sicherheit bestellt, daß die Sozietät den Unan­
nehmlichkeiten einer wiederholten Sequestration nicht 
ferner exponiret werde; so kann die Kreisdirektion 
auf einen Concurfmn creditorum des Debitoris

D я gehörigm
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gehörigen Orts dringen, und tws Guth zur öffentli­
chen gerichtlichen Subhaftation dringen Iaffen,

. . §♦ T3‘
Die 2lbnahme der jährlichen so wie der endlichen. 

Schlußrechnungen, geschiehet von dem Kommissario, 
welcher den Sequester eingesezzek hat.

Und diese Rechnungen müssen dergestallt reguli- 
ret werden, daß deren "Abnahme kurz vor der Zu­
sammenkunst der Kreisdirektion erfolgen, und der 
Kommissarius aus selbiger von dem Befunde, zur 
weiteren Verfügung Bericht erstatten, das Kolle­
gium aber festsezzen kann : Ob und wie die Seque­
stration ftrner kontinuiret, oder ob ste ausgehoben 
werden solle? wie denn auch niemand als das ver- 
sammleke Kollegium dem Sequester seine völlige Ent­
lastung zu ertheilen, aukhoristrt ist.

_ § M.
Der C'chuldner ist allemal bey der Abnahme sol­

cher Rechnungen mir zuzuziehen; es müssen ihm 
daher die monatlichen Verschlage vorgeleget, und 
ihm nachgelassen werden, seine Monita dawider, 
binnen einer gewissen Zeit beyzubringen: Als auf 
welche sodann von den: Kommissario und dem Kolle- 
gio mit resiektiret werden muß.

Inzwischen ist dabey darauf zrr sehen, daß keine 
illiquide und offenbar ungegründete Monita ange­
nommen, und dem Debitor! nicht zu viel Raum, 
den Sequester zu chikaniren, gelasstr werde. 
Das Zeuaniß des Curatoris bonorum, welcher 
bey dem Akku der Rechnungsabnahme gegenwärtig 
ist, wird hi den mehresten Fallen zureichen, die et­
wa entsteheride Differenrien zu erledigen.
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§♦ 15*

Ш’ Curator bonorum ist übrigens in Anse­
hung seiner Verfügungen, so wie das Verfahren des 
Sequesters, in jo ferne es solchem gemäß ist, keiner 
Verantwortung gegen den Debitorenr unterworfen, 
sondern wenn dieser etwas mit Grunde erinnern zu 
können glaubt, so muß er solches der Kreisdirektion 
oder dem Director! tempeftive anzeigen, als 
wachen allein die Curatores bonorum und Se- 
<|uefier in Wirkhschaftsangelegenheiten subordinirt 
sind. Wenn er dergleichen Anzeige zur rechter Zeit 
zu thun unterlaßt, so können diejenigen Monita, 
welche er bey der Rechnungsabnahme von daher for­
mten will, ganz und gar nicht in Betrachtung 
komrnen.

§
Wenn entweder der Schuldner oder der Seque­

ster mit den Dezisis der Kreisdirektion nicht zufrie­
den ist, so stehet ihnen frey, ihre Beschwerden an 
die Generaldirektion gelangen zu lassen, welche nach 
Beschaffenheit der Umstande, eine nähere Untersu­
chung durch einer benachbarten Kreisdirektion/peri- 
culo et fumtibus fuccumbentis vercibnon, und 
sodann die Sache finaliter dezidiren kann.

§. 17.
Wenn dor Õuärulant auch hiebey noch nicht at- 

quiejziren will so kann er seine Gravamina auf der 
nächsten Versammlmrg derer Interessenten anbrin­
gen, welche alsdann Akta inspiziren und das Erfor­
derliche pro ultimo verfügen und festsezzen kann.

§. i8.
Wenn bey der Rechnungsabnahme dem Seaue- 

ster 
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fier ganz liquids, ttnb keiner weitern Einrede fähige 
Defekte nachgewiesen werden können; so ist die So­
zietät berechtiget, solche nach Beschaffenheit der 
Umstände, entweder für ihre eigene, oder für 
Rechnung des Debitori-s, von ihm beyzutreiben, 
und zu dem Ende die nöthigen eyekutivischen Requi- 
sttionen an das Niederlandgericht zu erlassen. 
Sind aber die Defekte noch illiquide, und zu deren 
Eruirung die Eröfnung eines förmlichen Probatorii 
erforderlich; so braucht sich die Sozietät darin nicht 
weiter zu meliren, sondern der Debitor niuß die 
Sache rechtlicher Art nach, selbst ausmachen.

. , §♦ 19*
Äusser den Fallen, wo die Sozietät aus eigener 

Bewegung die Sequestrationes fordern, und durch 
die Niederlandgericbte bewerkstelligen lassen kann, 
müßte auch allerhöchsten Orts der Befehl bewirkt 
werden, daß alle Reale,rektlkioneö, welche von Sei­
ten der Regierung oder irgend einer Behörde gegen 
die BesizZer eines der Sozietät verpfändeten Guthes 
dekretire worden, den Kreisdirektionen zurVollstrek- 
kung aufgetragen werden solle.

, л §- 20.
Wenn also ein Realkreditor, welcher eine simple 

und mit der Garantie der verbundenen Güthelbesiz- 
zer nicht versehene Hnpothek hat, gegen seinen 
Schuldner bey der Regierung oder einer andern 
Behörde klagbar wird: So wird auf den Fall, daß 
der Debitor zugleich Pfandbriefe auf seinem Guthe 
hat, das Kommissoriale oder die Requisition zu de­
ren Vollziehung an den Kreisdirektor, zu welchern 
das Guth gehöret, gerichtet. Dieser laßt die barüi 

dekre-
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dekretrrte Exekution in der nämlichen Art bewerkstel­
ligen, a!s wie es in obigen §phis festgesezt ist, und 
w l'en sowobl die vorgeschriebenen Legalitäten als der 
in Vorstehendem Zur Sicherheit der Sozietät verordn 
r e Modus procedendi, aufs genaueste beobach­
tet werden müßen., und erhalt solchernnach der Kre­
ditor seine völiige Befriedigung direkte aus der 
Kreisdirektion.

. 2Ie , ,
Wenn dem Extraherrten der Exekution ein Ge« 

nuge geschehen ist, oder derselbe sotist in deren Atts­
hebuna williget, so kann solä)e deshalb noch nicht 
so fort verfüget werden, sondern es kommt dann auf 
derr Befund der Kreisdirektion an, ob sie darin 
gieichergestallt konsentiren wolle, es sey daß sie we­
gen etwanniger gemachten Auslagen, oder wegen 
eines noch nicht vollständig bewirkten Retabliste- 
ments des Glithes, deren Fortsezzuitg nökhig 
silide.

H. 22.
In diesem Falle höret nur der Antheil, welches 

ein Debitor auf Veranlassung der Regierung oder 
einer andern Behörde, zeithero daran gehabt hat, 
auf; und die Sequestration dauret von dieser Zeit an 
lediglich Zum Besteir der Sozietät nach vorenthalte- 
neu. Grundsäzzen.

§. 23.
Sollte sich der Fall ereignen, daß durch vorhergr^ 

gangenen totalen Ruin eines solchen Guthes bei) der 
Sequestration desselben nicht eimal die Zinsen für 
Z.vey Driktheil seines wahren Werths herauSaebracht 
werden können, so haftet auch das übrige Vermö-

M 
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gen des Debitors vor die Sicherheit der privilegir- 
ten Schulden; also daß die anderweitige Konkurs­
masse, sowohl die Interessen, als was zur schleuni­
gen Wiederherstellung des Gurhes erforderlich, vor­
zuschießen gehalten ist.

§. 24.
Und sollte wider Verhoffen auch dieser Fond zu 

sothanem Behuf nicht hinlänglich seyn, so muß die 
Sozietät entweder aus ihrer eigenthumlichcn Kasse 
oder durch aufzunehmende Dahrlehne den nörhigen 
Berschuß besorgen, und verstehet sich von selbst, daß 
dergleichen Vorschuß bey einem künftigen Verkauf, 
als Kornmunkosten, vorzüglich vor andern Kreditis, 
und zwar una cum ufuris, restituiret werden müsse.

. §. 25.
Wenn sich in termi no licitationis ein Kaufer 

stndek, so muß dessen Both wenigstens die Summe 
der auf dem Guthe hastenden Pftmdbriest hinlänglich 
bedekken, und ehe und bevor ein dergleichen Lizitum 
erreicht worden, ist die Sozietät in die Adjrrdikation 
zu konsentiren nicht schuldig.

) §. 26.
Nach erfolgter Adjudikation eines fub hafta ge- ■ 

standenen, und von der Sozietät seguestrirt gewese­
nen Guthes, geschiehet die Naturalübergabe desselben 
durch das Niederlandgerichk mit Zrrziehrrng eines vvrr 
der Kreisdirektion dazu ernannten Kommissarii.

e ' §. 27.
Es hangt sodann von der Sozietät ab, wenn sie 

Bedenken sinder auf dem Adjudikatorio die gesamrn- 
ke Pfandbriefe stehen zu lassen, daß sie festsezze, wie 

viel
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viel von dem zu erlegenden Adjudikationsquanto baar 
an derselben ausgezahlt werden sollte.

§. 28.
Uebrigens wird die Sozietät durch Allerhöchste 

Bewilligung dahin privilegirt: Nicht verbunden zu 
seyn, sich bey dem Konkurs, ihrer auögegebenen 
Pfandbriefe wegen zu melden, und zu den Kommun­
kosten etwas beyzutragen, vielrnehr berechtigt zu seyn, 
ihre eigene Sequestrationskosien aus dem sequestrir- 
ten Guthe zu nehmen, und sich solchergestalt direkte 
völlig schadlos Zu halten.

SecHo IL
Von der den vcrunglütten SchiÄnern 

wegen der Interessell zu erstatten­

den Nachsicht.

§ i.
Sowohl Pflicht als eigenes Interesse der Sozietät 

erfordern, und der Absicht des ganzen Systems, 
einzelne Glieder so viel als möglich zu unterstüzzen, 
ist es gemäß, daß denjenigen Schuldnern, welche 
nicht durch schlechte Wirthschaft, sondern durch ande­
re von einer höhern Harid herrührende Urrglüksfalle, 
in das Unvermögen gefezt werden, ihre Interessen 
prompt abzuführen, eine billige Nachsicht vergönnet 
werde, welche aber auch nur in solchen Fallen, wo 
die Nothwendigkeit sie wirklich erfordert, akkordirt, 
und von unordentlichen Wirthen nicht gemißbraucht 
. werden 
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werden muß, und daher nicht anders als auf vorgän­
gige von der Kreisdirektion anzustellende Untersu­
chung statt stnden kann»

§. 2.
Bey der Untersuchung ist zuvörderst darauf zu st- - 

Heu, ob der Besizzer etwa an seinem Uuglük selbst 
Schuld sty, als in welchen Fallen ihm solches zu.kei­
ner SchuZwehr gereichen kann. Wenn also jemand 
z. E seine Aekker nicht gehörig bestellt, sich offenbar 
in gefährliche und nachtherlige Kontrakte eingelassen, 
seine Umstande durch Leichtsinn verderbt hak, und der­
gleichen; so kann ihm so etwas zu der gesuchten 
Nachsicht keinesivegeS qualift'ziren; auch muß der 
Unglüksfall so groß seyn, daß das Guth nicht so 
viel trägt, als in dem bevorstehenden Termin zur 
Bezahlung der Ietcresstn von den Pfandbriefen er­
fordert wixd.

3. .
Hiernächst muß auch der Schtildner einen solchen 

ihn betreffenden Unglüksfall, wenigstens 8 Tage 
nach deffen Erfolg seinem Kreisdirektori anzeigen, 
und wenn er solches unkerlässet, soll er damit nicht 
weiter gehöret, sonderrt nach den Grundsäzzen des 
Systems ohne fernere Rüksicht verfahren werden.

§. 4. <
Auf eine solche Anzeige muß der Krersdirektor ei­

nen benachbarten Guthsbesizzer des mit dem Unfall 
betroffenen, auftragen, die Sache gewissenhaft zu 
untersuchen, ein umständliches Protokoll darüber auf­
zunehmen, und solches mit seinem gutachtlichen Be­
richte, an den Kreiödirektoren begleiten.

§. 5- .
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Bey der nächsten Versammlung der Krer'sdi- 
rektion, bringt dieser dergleichen Berichte in pleno 
zum Vortrage: und das Kollegium sezt alödenn 
fest, auf was für ein Quantum, und auf wie lan­
ge, dem Supplikanten die gebetene Nachsicht ak- 
kordirer werden soll.

§. 6.
Mit Ablauf sokhanen Spazn muß der Schuld­

ner das restirende Quantum zur Kreis kaffe ohufehl- 
bar abführen, oder gewärtigen, daß solches, ohne 
einige weitere Entschuldigung anzunehmen, mit al­
ler Schärfe der Exekution beygetrieben werderr wird.

SecTio III
Von Supplirung der ausbleibcnden 

Iirteressen und Berechnung der 

eingchcndcn Reste.

§. i.
Aus bmi Vorhergehenden erhellet, daß Fälle 
vorkommen können, wo nicht alle Interessen in den 
festgesehten Terminen eingehen, und folglich von 
der Sozietät zlr suppliren seyn werden; urrd dieses 
geschiebet entweder aus dem bey der Kteisdircktion 
annoch befindlichen eigenthümlichen Fond der So­
zietät , welcher für dergleichen Bedürfnisse hauptsäch­
lich bestimmt ist, und woraus die erforderliche Vor­
schüsse gemacht, nach beygetriebenen und eingezoge­

nen
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nen Resten aber, mir Interessen Zurükgezahlet 
werden, — oder, wenn dieser Fond nicht hinrercht, 
durch aufzunehmende Darlehne, Zu deren Erhal­
tung die Kreisdirektion auf erforderliche Mittel in 
Zeiten bedacht seyn muß.

- §. 2.
KzkereS muß vornehmlich bey denenjenigen Jn- 

teresten geschehen, in Ansehung deren dem Schuld­
ner eine Nachsicht akkordiret worden, und von wel­
chen man also mir Gewißheit voraussehen kann, daß 
solche nicht zirr rechten Zeit eingehen werden.

. . §» S.
Derjenige, welcher zu Supplirung der rückstän­

dig gebliebenen Interessen Vorschuß macht, hat da­
mit eben das Recht als die Pfandbriefe selbst. Wenn 
ihm also sein Vorschuß nicht in den gesezten Ter­
minen zurükgezahlt wird, so muß ihm auf seine 
bloße Anzeige, und ohne Verursachung der gering­
sten Kosten, eben die Exekution sofort und ohne den 
geringsten Anstand akkordiret werden, mit welcher 
die Sozietät ihre eigene rükständige Interessen von 
den säumigen Schuldnern beyzutreiben, berechtiget 
ist.

Es muß also ein dergleichen Kreditor sich von 
demjeirigen, welchem er den Vorschuß macht, eine 
von dem Kreisdirektore ausgestellte Rekognition er- 
theilen lassen, worin dieser leztere zugleich bescheini­
get, daß die Gelder wirklich zu Bezahlung der Jnte- 
ressen, vor den und den Termin, gelieherr und ver­

wendet
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wendet worden, und worin ihm zugleich in caufa 
m or ж die Exekution zugesaget wird.

- §- 5*
Eben dergleichen Nekogrution erhält auch derjeni­

ge, welcher der Sozietät unmittelbar Geld zu Sup­
plirung ihrer Interessen vorschießt.

. §. 6.
Damit aber auch aller Mißbrauch vermieden 

werde, und nicht allzuviel dergleichen Rüksiande auf­
schwellen mögen, so kann diese Rekognition und 
darin stipulirte Exekution nur auf ein halbes Jahr, 
nehmlich von einem Interessen Zahlungstermine bis 
zürn anderrr gelten, und muß daher ein solcher Kre­
ditor, nach deßen Verlauf, die Exekution bey der 
Kreisdirektion sofort extrahiren, oder den Verlust 
seiner Priorität gewärtigen^

§♦ 7»
Wenn jedoch wegen des folgenden Tr nrins dec 

nehmliche Fall sich ereignen und der Kreditor sich 
entschließen möchte, die unterdessen für ihr; beyge­
triebene Gelder des ersten ^Termins von neneur zu 
avanziren, so stehet ihm solches Zwar frey, es muß 
aber alsdann die Rekognition rungeschrieben, imb 
das neue Darlehn auf den kurrenten Termin i-erech- 
net werden, dergestalt , daß niemals ein höherer 
als ein halbjähriger Zinsenrükstand, ausschwellen 
kann.

, §. 8.
Dergleichen von Partikuliers 311 Supplirung der 

Interessen gemachte Vorschüsse, muffen denselben 
von den Debitoribus mit Fütss Prozent verzinset, 

un-
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und diese Interessen mit dem Vorschuß zugleich bey­
getrieben werden.

§• 9.
Es müssen dieselbe;) auch allental die vollstän­

dige halbjährige Zinsen Ratam erhalten, wenn ih­
nen ihr Vorschuß gleich früher aus der Kaffe zu- 
rükgezahlt werden sollte.

§. io.
Indessen geschieht diese Zurükzahlung der Regel 

nach nicht eher, als aus der nächstfolgenden Kreis- 

Virektionsversanunlung.
§. i i

Aus allem dein, was bisher gesagt worden, 
folgt von selbst, daß bey jeder Kreisdirektion äus­
ser der Interessen —- auch noch eine besondere Re- 
stenrechnung gehalten werden müsse.

§. 12.
Welches Guth also, und wie viel an Jntereffen 

restire, und woher solche supplirek worden, wird 
vori dem Rendanten aus den Jntereffenrechnungen 
extrahirt.

Wenn und woher aber die Reste eingegangen, 
und wie die gemachten Vorschüsse davon gezahlt wor­
den, muß von dem Kreisdirektore, mir Zuziehung 
des Sekretären rrachgetragen werden.

Es muffen also die Sequester sowohl von den 
fub Executione stehenden Güthern, als die De- 
birores selbst , welche Nachsicht erhalten haben, dir 
dieöfälligen Gelder an die Kreiödirektion einzahlen, 
welche dieselben sofort in den Rechnungen gehörig 
eintragen, und das baare Geld in die Vorschuß-

kaffe 



kasse fteponnen muß; Zu welcher der Kreisdirektor 
und der Rendant, jeder einen besondcrn Schlüssel 
führen.

.. , §. M*
Alle dergleichen Restrechnungen müssen auf der 

nächsten Kreisdirektionöflzzung dem Kollegio vcrge- 
legt, revidirk, und das Duplikat der Rechnung an 
der Generaldirektion, nebst beu Quittungen derjeni­
gen , welche die Vorschüsse zu Supplirung sothaner 
Reste geleistet, und solche wieder bezahlt haben, 
als Belage, wodurch diese Rechnungen zu justißziren 
sind, eingesendet werden.

Neuntes Kapitel.
Von Aufkündigung der Pfandbriefe 

und deren Einlösung durch die

Sozietät.

§.

erjenige, der seinen Pandbrief durch die Sozie^ 
tat in baares Geld verwandeln will, muß ihr den- 
felbeir Sechs Monate vorher aufkündigen', imb 
gtvar resp. das ist in dem Aohannistermin Zu 
Weihnachten, und um Weihnachten Zu Johannis.

Hiedurch wird indessen, wie sch von selbst ver-- 
sieht, niemanden die Freyheit beschrankt, seine 
Pfandbriefe auch privatim an einen andern Parti» 
kulier Zu veraussern.

3.
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§. 3.

Die Aufkündigung an die Sozietät muß der Kreis- 
direküon, wohin der Pfandbrief gehöret, an einem 
von den Jnrereffenzahlungsrerminen, bey Gelegen­
heit daß der Pfandbrief zur Präsentation gebracht 
wird, geschehen; worauf alsdann der gekündigte 
Pfandbrief ad Depofitum genommen, dem Kre- 
ditori aber, statt dessen, eine Rekognition über die 
geschehene Aufkündigung und Deposition, welche 
von sämtlichen Gliedern der Kreisdirektion zu un­
terschreiben ist, ertheilt, und von der erfolgten Auf­
kündigung zugleich der Generaldirektion Nachricht 
gegeben wird.
'...............................§- 4.

Diese Rekognition mtiß der Kreditor entweder 
selbst oder durch einen hinlänglich Bevollmächtigten, 
auf dem nächstfolgenden Termin wiederum präsenti- 
ren, wogegen die Bezatuung des Kapitals nebst 
den unterdessen verfallenen halbjährrgen Interessen 
unaufhältlich erfolgen muß.

. , . 5-
Für die Herbeyschaffung der erforderlichen Gelder 

zur Honorirung solcher Austündigungen, muß die 
Kreisdirektion und besonders der Direktor Sorge 
tragen, und zwar kann dieses geschehen, ent­
weder.

i) Durch Subftikuirung eines andern Kreditoris 
der den aufgekündigten Pfandbrief an sich lösen 
will, oder

2) an'Z dem eigenthümlichen Fond der Sozietät 
oder

3 ) durch auswärtige Darlebne.
Und
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Und von diesen beyden lezteren Hülfsmitteln wird 

in den folgenden Kapiteln gehandelt.
§ 6.

Was den ersten und gewöhnlichen Modum 6c« 
trift, so muß die Sozietät sich dazu die irn Lande 
bestndlichen Gelder zu Nuzze zu machen suchen, urrd 
zu dem Ende diejenigen Kapitalisten, welche Gelder 
auszukhun haben können, ausforschen und auffor­
dern, sich entweder unmittelbar bey der Generaldi­
rektion oder bey einer der Kreisdirektionen zu melden.

. § 7-
Denjenigen, welche ihre Namen nicht bekannt 

gemacht wissen wollen, wird eine unverbrüchliche 
Verschwiegenheit versprochen, auch stehet denen, 
so ihre Namen nicht eher als bis sie wissen ob und 
wie ihnen Satisfaktion geleistet werden wird, zu 
manifestiren wünschten, srey, nur einen gewissen 
sichern Ork, z. E. eine akkreditirte Handlung, an» 
zuzeigen, wo man erforderlichen Falls nähere Nach­
vicht erhalten, oder auch die offerirken Gelder selbst 
einziehen könne; rind über dergleichen Anzeigen 
müssen die Direkteres besondere Bücher führen, und 
daraus einem jeden die verlangte Notize ertbeilen, 
wo er die Gelder unterbringen oder finden kann; 
auch muß aus diesen Büchern monatlich ein Extrakt 
an die Generaldirektion eingesendet werden, damit 
diese das Ganze übersehen, und denen sich etwa in 
den Kreisdireklionen ereignenden Bedürfnissen, von 
einer oder der andern 2(it abhelfen könne.
' §. 8»

Wenn also Pfandbriefe aufgekündigt Werder,, 
so muß der Direktor sofort nachsehen , ob in seinem 

/ E Kreise
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Kreise hinlanguche Fonds, dergleichen Auffündi­
gungen zu honoriren, vorhanden sind, und wenn 
solches iff, die diesfällige Gelder sofort in Be­

sch. .rg ne hmen.

9.
Wenn nicht besondere Bedenklichkeiten vorwal­

ken , kann der auftündigende Kreditor sofort brevi 
manu an denjenigen, der ih,n seine Pfand!)' Lese 
ablösen will, verwiesen werden, und stehet diesen 
beyden alsdenn frey, sich der Zeit, des Orts der 
Bezahlung, und überhaript aller andern Medali» 
taten wegen, mit einander zu vergleichen. Sollte 
diese Anweisung aber Schwierigkeiterr leiden, und 
etwa dieser oder jener ffch mit dern andern nicht 
privatim einlasten, sondern sein Geld schlechterdrngs 
nicht anders als an die Sozietät Zahlen, oder von 
derselben erheben wollen, so muß alsdenn der alte 
und neue Kreditor arif einen gewissen Lag vor die 
Kreisdirektion beschieden, und daselbst d;e Auswech­
selung des Geldes, gegen dm Pfandbrief vollzogen 
werden.

§. ro.
Wenn ein Krersdirektor die erforderlichen Fonds, 

um allen Aufkündigungen zu begegnen, nicht her­
beyschaffen kann, so muß er solches sofort, und 
ohne den mindesten Zeitverlust der Generaldirektion 
anzeigen, welche ihrn aus ihrem Generaletat der ge­
suchten und vorhandenen Gelder im ganzen lande, 
die erforderliche Auskunft, wohin er sich zu addressi- 
ren, oder die Interessenten zu verweisen habe, er- 
theilek.

§»
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. , §. и;

Wenn ein Debitor einen auf seinem eigenen Gu­
the radizirren Pfandbrief selbst ablösen will, so muß 
er solches der Kreisdirektion spätestens 4 Wochen 
vor Johannis oder Weihnachten anzeigen, welche 
auf dem nächsten Jnteressentermin die Aufkündigung 
an den Präsentanten und dermaligen Besizzer des 
Pfandbriefes ergehen läßt, und solchen nach Inn­
Halt des obigen 3. §. ad Depofltum nimmt, bis 
die wirkliche Ablösung an bem folgenden Termine 
geschieht.

§. 12.
Es wird auch eines jeden Guthsbestzzers, wel­

cher Pfandbriefe auöfertigen läßt, freyer Wahl 
überlasten, ob er solche in natura exrradirt erhal­
ten zu haben, verlangt, oder der Sozietät die Um» 
sezzung in baares Geld übertragen, und lezteres von 
ihr in Empfang nehmen will.

§. 13.
Wenn also ein Debitor dt?rch gute Wirthschaft 

oder andere Glückszufalle in die Umstande komrnt, 
die auf seinem Grrthe haftenden Pfandbriefe ganz 
oder Zum theil, in ihm selbstbeliebigm Ratis abzu­
lösen ; so ist er gehalten, vor Abgabe seiner Zinsen 
der Sozietät den Pfandbrief den er über sechs Mo­
nate ablösen will, aufzukündigen, und wenn der 
Kreditor in dem Zahlungstermine erscheint: So 
wird ihm bey der Präsentation des Pfandbriefes 
von der Direktion sogleich bekannt gemacht, daß 
der Pfandbrief gekündiget sey, zugleich aber der bis­
herige Pfandbrief ab rrnd ad depodtum genom­
men; und in den; künftigen halbjährigen Zinszah- 

E 5? lungs.
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lungstermin erhalt derselbe hiernachsi seine Be­
friedigung an Kapital und Zinsen.

§- M.
Es bleibet übrigens dem freyen Willen des De­

bitoris überlassen, ob er dergleichen eingelösete 
Pfandbriefe kassren, oder solche arrf einen etwani- 
gen künftigen Ne eh fall zur Wiederausgebung an sich 
Lehalten, und unterdessen nach dem was oben im 
7. Kapitel und dessen 10. §. gesagt worden, die 
Interessen sich selbst bezahlen wolle.

Die Kassation, wenn er solche verlangt, ge­
schieht von der Direktion, welche alsdann den kassir­
ren Brief in den Gürherregistern löscht, und ihn 
dem bürgerlichen Gerichtshöfe oder dem gehörigen 
Kreisgerichte ,511г Delation aus den Hypotheken­
büchern einsendet.

Zehntes Kapitel.
Von den cigenthümlichcn Fonds der 

Sozietät, deren Administration 

und Verrechnung.

§. ’•
jL/ic Sozietät hat eigenthümliche Fonds iwthig,

1) um die zur Einrichtung und Unterhaltung des 
Systems erforderlichen Kosten zu bestreiten

2) um die zurükbleibenden Interessen zu suppliren,
und
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und die verbundenen Gürherbesrrzer erforderllr 
chenfalls mir Vorschuß dazu Zu 'imkerstüzzen,

З) um die ihr verpfändete und ex poft etwa in 
Verfall gerathene Güther, gleichmäßig durch 
Vorschuß retabliren Zu können, endlich auch

4) um auf allen unvermutheten Fall, einen in 
den ihr verpfändeten Güthern sich ereignenden 
Verlust, ohne Beschwerde der Gütherbesizzer, 
übertragen Zu können.

§* 2.
ch" den Kosten, welche der Sozietät Zuriast fallen, 

gehört die Salarirung unt) Unterhaltung der Gene» 
neraldircktion; die Salarien der Direktoren, Rathe, 
Sekretärs und übrigen Subalternen bey denen 
Kreisdirektionen; die Diäten der Kreisdeputirten in 
Kreisdzrektionsangelegenheiten; die Besorgung des 
nöthigen Gelaßes zur Kasse, Registratur und Ver­
sammlung ; die Anschaffung der zu den Pfandbriefen 
erforderlichen, wie auch andern Schreibmaterialien, 
und die übrigen Bedürfnisse an Holz, Licht und der­
gleichen, die Kosten der Einziehung und Uebermachung 
auswärtiger und einheimischer Kapitalie»! und Inte­
ressen nebst Briefporto; und überhaupt alle Arten 
von Ausgaben, welche das Univerfum und nicht das 
Interesse speziale dieses oder jenes Partikuliers be­

. treffen.
§- 3­

Z" vorangezergten Bedürfnissen hat die Sozietät 
folgende Fonds:

i) Die 'Auöfertigunasgebühren für die Pfand­
briefe, welche incl. Materialien und Stempel 
1 Rthlr. Alb. im lettischen Distrikt, und 1

\ Rubel
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5moel 2s'Kop, S» 93u tnt ehsirrischen fur|je* 
den Pfandbrief festgesezt werden.

s) Jährlich ein Viertel Prozent von dem Be^ 
trag der Kapitalien, über welche Pfandbriefe 
genommen werden.

Z) Die Einnahme für jede zu ertheilende Quik- 
tung, wobey bestimmt wird, daß für jede Are 
Quittung in denen zum lettischen Distrikt fest- 
gesezten Kreisen fünf Feeding, und in denen 
zum ehstnischen Distrikt festgesezken Kreisen 
zehn Kop. S. M. bezahlt werden müssen, und

4) in dem Nuzzen von den gegen geringere Pro­
zente etwa negozirten auswärtigen Darlehnen.

. §- 4.
Das Viertel Prozerrt muß von den DebitoribuS 

Zu gleicher Zeit, wenn sie ihre Interessen in die Kreis­
direktion skassen abführen, halbjährig mit entrichtet 
werden, jedoch werden die Direktionen bey zuneh­
menden Versuren, das ist, wenn immer leichter und 
bequemer Schuld gegen Schuld wird berichtigt wer­
den können, oder der Fond starker angewachsen seyn 
wird, sich äusserst angelegen seyn laßen, dafür zu sor­
gen, daß dieses Viertel Prozent nach und nach 
heruntergesezt werden, ja endlich ganz zefsiren forme.j

§• 5- ,
Die Ausfertigungsgebühren, so wie'solche in dem 

Zken §. bestirnt sind, müßen qleichsrlls von den De-­
bitoribus, sobald sie ihre Pfandbriefe extradirt erhal­
ten , oder solche an die KreditoreS e)?tradiren laßen, 
an die Direktion bezahlt werden.

, §6.
Da also sämtliche Revenues (die Expedition5« 

Zebah«
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gebühren allein ausgenommen) bey noch versammel­
Ler Kreisdirektion eingehen, so müssen solche auch von 
dem besagten Kollegio eingenommen werden.

Der Direktor übergiebt beym Schluß der Siz- 
Zung dem Kollegio eine Konsignation aller bis zum 

' nächsten Termin erforderlichen Kosten, wozu besonders 
die Diäten der Krelödeputirten, nach deren von ihm 
sestzusezzenden Liquidationen, und die Gehalte der 
Direktionsglieder rind Subalternen, auch alle erfor­
derliche Kanzelleyausgaben gehören.

Das Kollegium assignirt ihm darauf die vor dieses- 
mal eingehenden Expeditionsgebühren, deren Be­

es aus dem Protokoll, worin die Ausfertigung 
refolvirt worden, genau wissen kann, imb suppliret 
das noch fehlende aus den übrigen eingegangenen 
Zrevenüen.

Der Ueberrest derselben aber wird ad Depofltum 
genommen, und bis zur folgenden Direktionsver- 
fammürng verwahrt; so daß niemand als die ge^ 
samnrks Kreisdirektion darüber zu disponiren vermö­
gend ist.

. ' §• 7-
Die Rechnung wird von dem Rendanten gefnh« 

ret; muß halbjährig dem Kollegio vorgeleget, durch 
dasselbe abgenommen, und dem Rendanten quitti» 
ret werden.

_ §- 8.
Beym Schlüsse eines jeden Jahres sind die Rech-. 

nungen mi die Generaldirektion Zur Revision zu 
übersenden.

Die Einnahme ergiebk sich rakionc des Viertel 
Prozents und der O.ltittungsgebühren aus den Jnte^ 

res- 
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reffenrechnungen; ratione der 2Lusferkigunasaebüh- 
ven aus den in Ansehung der ausgefertigten Pfand» 
bnefe aufgenommenen Protokollen.

Die Ausgabe hingegen muß durch die erforderli­
chen Beläge justPziret werden.

§ 9.
Wenn bei) dem Schlüsse einer Jahresrechnung 

V!0N der Generaldirektion ein starker baarer Ueberschuß 
dieser Einnahme befunden wird, und es nicht gleich 
abzusehen ist, daß solcher in dem Kreise erforderlich 
seyn dürfte; so hat die Generaldirektion über selche 
Summen in der Art zu disponiren, daß solche ent­
weder in einem andern Kreise durch Verwandlung 
in Pfandbriefe fruchtbar gemacht, ober zum ander­
weitigen nüzlichen Behuf der Sozietät angewandt 
werden mögen; jedoch so, daß allemal darauf Rük- 
stcht genommen werde, daß in denen General- und 
Kreisraßen der nothwendige Vorrath von baarem 
Gelde konserviret bleibe.

Ctlftes Kapitel.
Von Aufnchmling auswärtiger 

Darlehne.

§. i. ,

-«Äuswärtiae Darlehne, das ist außerhalb dem 

Rußischen Reiche, können nicht anders, als unter 
allerhöchster Genehmigung, und ex Condufo de­
rer versammleten und verbundenen Gürherbesizzern 

aus-
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ausgenommen werden; und zu diesem Konkluso ge. 
hört wenigstens Zweydrittheile der Mehrheit solcher 
Stinrmcn.

Die Generaldirektion, welche das Universum 
ur.b die Verfassung der Umstände des ganzen Sy« 
stems übersieht, ist allein im Stande zu beurtheilen, 
ob der Fall der Nothwendigkeit eines auswärtigen 
Darlehns wirklich vorhanden sey, und sie muß also 
solchen bey einer allgemeinen Versammlung der In­
teressenten in Vorschlag bringen.

„ §. 3.
Wenn inzwischen die Umstande so lange zu war­

ten nicht er lauben sollten, so muß sie den Fall sämt­
lichen Kreisdireltierirn miktheilen, rrnd deren schriftli­
che Erklärung darüber einfordern, und kann, wenn 
von diesen die Nothwendigkeit gleichfalls anerkannt 
wird, zwar zu einer dergleichen Negoziation die er­
sten vorläufigen Ouvertüren macherr, niemalen aber, 
el-e deshalb das allgemeine Ken kl u sum festgefezzet 
worden, etwas sinaliter abschließen.

§. 4.
Wenn nun solchergestalt die Frage: Ob ein aus­

wärtiges Darlehn aufzrrnehmen sey? drrrch ein 
ConcluFum affirmative entschieden worden; so 
rrmß alsdann das Quantum, das Verhältnis' der 
Verkheilung desselben unter die Kreisdirektionen, und 
alle übrige Nebenumstände so viel als möglich be- 
stlinmt werden.

, §. 5-
Die fernere Unterhandlung wird von der Gene­

raldirektion gesühret, welche wegen Einziehung der

nego- 
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riegozirken Gelder u«b deren Vertheilung Unter dle 
Kreisdirektionen, dns Ersorderderliche nach dein Kon- 
kluso besorgt; unb diese Repartition reguliret sich 
nach der Anzahl von Pfandbriefen, welche jede 
Kreisdirektion zum.Versaz, an die auswärtigen Kre­
ditäres abliefert, und diese wird hinwiederum rcgu- 
lariter durch die Summe der im Kreise ausgeftrtig- 
ten Pfandbriefe determiniret.

§. 6.
Bey Abschliesiung d§s Darlehnskontrakts mit 

fremden Kreditoribus muß die Generaldirektion die 
Modalitäten wegen der Münzsorten, und Lie Art 
der Uebermachung der Jntereßen, so bestimmt als 
möglich feftzusezzen suchen, damit nach Maasgabe 
Lessen, die wirtliche Uebermachung sofort geschehen, 
auch wegen der dabey auflaufenden Kosten, ein ge­
wißer Etat formiret werden könne.

. §. 7- . . ..
Es vsistchk sich vo» felbfi, daß die 8encm!d:- 

rektion, sowohl nut den Kreisdirektiouen, als miu 
den auswärtigen Kreditoribus, über dergleichen 
Darlehne, und die davon zu zahlenden Jnrcressen, 
ordentliche Rechnung führen müße»

§. 8.
Wenn der Termin eines solchen Darlehns wel­

cher wenigstens auf io Jahre exkendirt zu werden, 
gesircht werden muß, sich seinem Ablauf nähert, fb 
muß bey der nachstvorhergehenden Versammlung 
der Interessenten in Berathschlagung genommen 
werden: Ob solches zurükgezah't, oder dessen 
Prolongation gesucht werden solle?

Wenn nun Ersteres resolviret worden, oder
tere 



tere nicht erhalten werden kann, so muß eine jede 
Kreiödirektion für die zu ?{blofung seiner Rata von 
Pfandbriefen erforderlichen Summen; die Eeneral-- 
djrektjon aber^ für die Rükzahlung des Ganzen, nach 
dem mit den Kreditoribus ebenfalls gleich zrr 
fang zu verabredenden Modo, Sorge tragen.

Zwölftes Kapitel-
Von den Depositis und deren

. Adnnttistratiotl.

§. r»

.^)ie Deposita bestehen entweder in Pfandbriefen/ 

с der in baarem Gelds.
, §. 2.

Pfandbriefe können ad Depofitum gelangen:
i) %Qenn Jemand sich dergleichen im Vorrath 

hak ausfertigen lasten, solche aber noch nicht 
imPubliko zum Kours bringen, auch bey Herr 
Jnterestenzahlungen nicht erst präsenkiren will»

2) Wenn diejenigen, welche zum Behuf der In* 
ieresienerhebung, sich Rekognition ausferkigerr

. lasten, ihre Pfandbriefe ad Depofitum offe«
riren.

. Z) Wenn das Eigenthum eines Pfandbriefes 
streitig ist, oder derfelbs für nachgemachr 
ausgegeben wird.

4) Wenn gerichtlicher Arrest aus einen Pfand« 
. - brief Msgeöracht seyn möchte,,

S)
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5) Wenn Pfandbriefe durch die Präsentanten 

aufgekündrget, und bis zu erfolgender Bezah­
lung ad Depositum gegeben werden.

6) Wenn Pfandbriefe von einem Debitore Zur 
Ablösung auhrekündigt worden sind, und dem 
Präsentanten bis zur wirklich erfolgenden Ablö­
sung abgenommen werden müssen.

7 ) Wenn die Sozietät einen Theil ihres eigen» 
thümlichen Fonds auf Pfandbriefe angelegt 
hak.

§?-
Baare Gelder hingegen können ad Depofitum 

der Sozietät kommen:
i) Wenn jemand Pfandbriefe dafür an sich Zu 

kaufen Willens ist.
:з) Wenn die Interessen eines litigieufen Pfands 

Briefes von der Sozietät eingezogen, und bis 
zu Austrag der Cache verwahret werden.

9) Wenn von den Einkünften aus Güthern, 
weiche auf bloße Verfügung der Sozietät in 
Sequestration gefegt worden sind, nach Ab­
zug der Interessen und Retablirungskosten, 
noch einige Bestände übrig verbleiben.

4) Wenn ein Theil des eigenrhümiichen Fonds 
der Sozietät in Pfandbriefe nicht hat umge- 
sezt werden können, folglich baar asservirt 
werden muß, und

5 ) Wenn Pfandbriefsinteressen in den gewöhnli­
chen Zinszahlungsterminen, nicht abgefordert 
werden.

§. 4-
Die deponirten Gelder und Pfandbriefe, werden 

in
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in einem besonderen eisernen Kasten mit drey 
Schlössern verwahret, und in Ansehung deren stn- 
dek die nehmliche Behandlung statt, als wie es in 
Ansehung der eingezahlten Jntercssengelder Kapitel 
6. ausführlich festgesezzek ist.

§- s.
Wenn nun etwas ad Depofitum der Sozietät 

gebracht, oder aus selbigem herausgegeben werden 
soll, so muß davon allemal bey dem versammle-- 
ten Kollegio, entweder schriftlich oder ad Proto- 
collum, Anzeige gemacht werden, und das Kol­
legium,^ wenn es gegen den Antrag nichts zu er­
innern stndet, ertheilet eine spezifike schriftliche An­
weisung Zu der verlar.gten Einnahme oder Herarrsae- 
bung.

§. 6.
In solcher schriftlichen Anweisung ist das Quan, 

tum der Einnahme oder Ausgabe in Pfandbriefen 
oder baareN Geldern, imgleichen der' Name des 
Deponenten oder Empfangnehmers, nebst der cau­
sa vel depofitionis vel erfolutionis auszudrnk- 
ten, und wenn die Anweisung auf Pfandbriefe ge­
richtet ist, sind die Pfandbriefe spezifize darin zu 
konsrgniren.

Keine Anweisung aber darf Einnahme und "Aus­
gabe zugleich verordnen, sondern es muß eine leg- 
liche besonders ausgefertigt und von sämtlichen 
membris collegii unterschrieben werden.

, §♦ 7’
Dergleichen Anweisungen sind von dem Direktors 

in ein besonderes Deposireitregister einzutragen, lind 
Pagina der in das Buch geschehenen Eintragung 

ist 



ist auf dis Anweisung Zu nskiren. Dieses Deposi­
tenregister enthält folgende Rubriguen :

i) Quantum der Einnahme^ und auf der gegen­
überstehenden Seite, Quantum dsr Ausgabe 
i'A baaren Geldern.

L) Quantum der Einnahme, und auf der gegen­
überstehenden Seike, Quantum der Ausgabe 
in Pfandbriefen,

Alls Psinrdbricfe aber werden wie gewöhn» 
Üch confignando eingetragen.

3) Name der Deponenten, und auf der gegen­
überstehenden Seite: Name des Empfängers.

4) Cäufa depofitionis, und auf der gegenüber 
sichenden Seiten Caufa folutionis.

5) Datum Decreti auf beyden Seiten.

Ohne obige Anweisungen dürfen die beyden Rathe 
als die eigentliche Depositars, nicht annehmen noch 
herausgeben; muffen die Vorschriften derselben aufs 
genaueste beobachten, und den Deponenten über den 
Empfang ordentliche Depositalscheine geben, über 
die Auszahlung aber sich von den Empfängern Quit­
tungen erkheilen lassen.

, §. 9*
Hebei' das Deposikorium wird unter der besondere 

2lufsicht des Direktoris, der nicht Deposikarius ist, 
ein Hauptprotokoll gehalten, in welchem Einnahmen 
und 2lusgaben nach der Zeitordnung, wie sie hinter 
einander folgen, zu bemerken sind, und außer dem­
selben werden spezistke Rechnungen über jede besonde- 
rrc Masse geführst.

Die
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Die Stelle der Rechimngsbelaoe vertreten die 

Anweisungen sowohl zur Einnahme als zm Ausgabe, 
und die Quittungen der Empsanger.

§ IO*
Hiebey ist zu nterken^ daß die der Sozietät eigen- 

thümliche Depositen, von den fremden zu unter« 
scheiden, und leZtere nach den verschiedenen Güthern 
gleichfalls von einander zu separiren sind.

§- Ц.
Beym Schlliß einer jeden DirektionssizZung wer­

den die Deposikertrechnungen und die Bestarrde revll- 
Lirt, und nach richtigem Besirnde der? DepositaritA 
von dem Direktors aktestirer.

§» T2.
Woferne Jemarw in der ZwischsnZerk LerSizzung 

etwas, entweder ad Depositum der Sozietät ge­
bracht , oder aus demselben wieder zurükgestellt er­
halten zu haben, verlangen sollte: So muß derselbs 
sich gefallen lasten, daß die Glieder sich auf seine 
Privatkosten versammlen,

§. 13»
Es versteht sich von selbst, daß die Depositare 

Ые ihnen anverkrauete Deposita vertreten, lind für 
allen sich ereignenden Defekt, resp. der Sozietät 
Md den Deponenten, responsable seyn müssen.

§> 14*
Von allen eingenommenen, ausgegebenen imb 

Vorrathigen Deposikis wird mit drin Schlüsse eines 
jeden Jahres eine vollständige Berechnung mit ei­
nem Berichte an die Generaldirektion eirrgesendet.

Dren-



Dreyzehutes Kapitel. '
Von der Vollziehung der Vcrfügun- 

gen der Sozietät.

§. i.
Ein jeder der verbundenen Gütherbesizzer ist schul­

dig , sich den Verfügungen der in den vorstehenden 
Kapiteln beschriebenen Kollegionun der Sozietät, 
welche die Operation mit denen Pfandbriefen, und 
Die davon abhangende Aufsicht über die Wirthschaft 
der Schuldner zu Gegenständen haben, ohne Wi­
derrede zu unterwerfen.

§■ 2.
Sollte Jemand sich sothanen Verfügungen- wi- 

dersezzen und wohl gar dieselben, besonders die 
von der Sozietät bewerkstelligte Sequcstratioues durch 
Thätlichkeiten hintertreiben zu wollen, sich beygehen 
lassen; so ist die Sozietät berechtigt, Geldstrafen 
gegen ihn festzufezzen, allenfalls auch in erheblichen 
Füllen, jedoch nicht anders als auf vorgängige 
Bewilligung der Generaldirektion, bey Einer 
Statthalterschaftsregierung zu bewürken, daß der 
Nenikenke auf eine Zeitlang in Personalarrest ge­
bracht werde.

Wenn aber auch dergleicheit vorlaustae Zwangs­
mittel ohne Würkung waren, und ein oder anderer 
Gütherbesizzer fortfahren sollte, sich gegen die Verfü­
gungen der Sozietät widerspenstig zu bezeigen; so 

ist



ist dieselbe berechtigt, ein solches Sukjekt zur Aus­
lösung seiner Pfandbriefe, und falls solche nicht ge­
hörig geschiehet, nach vorläufig mittelst Unterlegung 
gemachten Anzeige bey Er. Statthalkerschaftöregie- 

l rung, zum Verkauf seiner Gürher anzuhalken^
§♦ 4*

Es muß aber die Kreisdirektion, welche einen der­
gleichen Schritt Zu thun, nöthig findet, mit um­
ständlicher Anführung aller verwaltenden Gründe, 
an die Generaldirektion berichten, welche darauf 
nach Lage der Sacke, eine nähere Untersuchung ver­
anlasset, den Angeklagten über seine Vertheidi- 
gungsgründe vernimmt, und alsdenn fesifeZk, ob 
und in wie fern die von der Kreisdirektion anaekra- 
gene Ablösung der Pfandbriefe, oder gar der Ver­
kauf seiner Güther, statt finden könne.

§♦ 5»
Derjenige, welcher sich durch diese Entscheidung 

gravirk zu seyn erachtet, kann entweder auf nochma­
lige Untersuchung durch andere Kommissarien, oder 
auch auf die Entscheidung der nächsten Versamm­
lung provoziren; welcher alsdenn durch eirre?; engen 
Ausschuß von 8 Personen Akta durchsehen laßt, und 
ein Finaldezisum fällt; bey welchem es dann sein 
unabweichliches Bewenden haben muß.

§. 6. •
Wenn der Angeklagte binnen der ihm gesezken 

Frist, die Ablösung der Pfandbriefe nicht bewerk­
stelliget; so ist das Guth sofort in Sequestration 
zu nehmen, auch nach Verstreichung einer aberma­
ligen Nachfrist, mit der Subhaftation desselben, 
«m welche nach vorher geschehener Anzeige ben Er.

5 Stakt-
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Ctatthalterschaftsregierung das gehörige Kreisge­
richt j.*i requiriren ist, zu verfahren.

, . 5* 7»
Eben so wie ein jeder Guthsbestzzer, so sind auch 

die Offiziantenden Veordnungen ihrer Vorgesezten 
Kolk'giorum, Folge zu leisten schuldig, und können 
dazu durch verhaltnißmaßige Geldstrafen, die von 
ihren Salariis und Diäten abgezogen werden, bey 
beharrlicher Widerspenstigkeit aber, ihrer Aemter 
entsezzet werden.

Vichrzchntes Kapitel.
Von den Gehalten und Emulementen 

sämtlicher Direktionsglieder und 

Offizianten.

§• ’•Q ,
^jn der Generaldlrektion erhalt der Generaldirektor, 
allster einer sreyen anständigen Wohnung im Ritter­
hause, einen jährlichen Gehalt von 8oo Rthlr. Alb. 
und ein jeder derer Rathe, welche zur Unterscheidlmg 
von den Kreisrakhen,Oberrathe genannt werden, 500 
Rthlr. Alb. der Sekretär 400 Rthlr. Alb., der 
Rendant 300 Rthlr. Alb., der Kanzellist 150 
Rthlr. Alb. und ein jeder Kopiist 100 Rthlr. Alb.

Für Holz, Liebt und Schreibmaterialien werden 
jährlich т 50 Rthlr. Alb. bestanden.

. Die



8Z
Die Sizzung dcr Gsneraldirektion und die zu 

derselben erforderlichen Genrächer und Gewölber wür­
den im Ritterhause einZurichten, und also auch die 
Reinigung und Heizung der Zimrner von dein <jez- 
zigen Ritterschaftökalfattor zu bestreiken seyn.

§. 2.

In der rigischen Krersdirektion, deren Sizzung 
ebenmäßig in dem Ritkerhause einzurrchken ist, er­
halt der Kreisdirektor jährlich 500 Rthlr. Alb. 
jeder Kreisrakh 400 Rthlr. Alb. der Sekretär 
Zoo Rthlr. Alb. der Rendant 250Rthlr. Alb. und 
der Kopist go Rthlr. Alb.

Für Holz, Acht und Schreibmaterialien werden 
jährlich i2O Rthlr. Alb. bestanden.

Der Kalfaktor stillt hier aus dem nehmlichen 
Grunde, wie bey dcr Generaldirektion, weg.

§- 5.

In den wolmarschen, dörpkschen und pernauschm 
Kreisen erhält jeder Kreisdirektor jährlich 600 Ru­
bel S. VA, jeder Kreisrakh 480 Rubel S. M., 
der Sekretär 3.60 Rubel S. M., der Rendant 
zoo Rubel S. M., der Koplist 100 Rubel S.M., 
und der Kalfaktor 60 Rubel S. M.

Zur Miethe des erforderlichen Gelastes werden 
jährlich 200 Rubel S. M., Und zu Kanzclleyaus- 
gaben für Holz, Acht und Schreibmaterialien jähr­
lich 150 Rubel S. M. für jede dieser Kreisdirek­
tionen bestandern

F2 §.4.
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§. 4>

2(u.ffer diesen Gehalten bekommen die Kreisdcpu- 
tirtcn, so oft sie in Angelegenheiten der Sozietät ge­
braucht werden, und zwar jeder täglich tm rigischen 
2 Rthlr. 'Alo., und in den andern 3 Kreisen 2 Rn- 
bel 40 Kop. S. M., und wofür überhaupt praeter 
prompter angenommen werden 100 Rthlr. Alb. 
und 360 Rube! S» 9)c.
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